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Teil A1: Begr¿ndung ï Teilbereich Nolte-Hallen 

1  nderungsbereich der 117.  nderung des Flªchennut-

zungsplanes 

1.1 Lage und räumlicher Änderungsbereich 

Der 1. Änderungsbereich liegt im Briloner Stadtzentrum ca. 100 m nordöstlich des Bahnhofs 

Brilon-Stadt und besteht im nördlichen Teil aus diversen gewerblich genutzten Hallen. An der 

östlichen Grenze befinden sich ein Wohnhaus, Freiflächen und eine neue Kita. Der südliche 

Planungsbereich besteht aus einem Mischgebiet mit Wohn- und Gewerbenutzungen. Im Nor-

den des Änderungsbereichs liegen Grünflächen mit einzelnen Gehölzen an den bogenförmi-

gen Bahngleisen im Norden, wo Güterzüge verkehren. Im Osten befinden sich jenseits des 

Sintfeldwegs Wohnhäuser, im Süden jenseits der Papestraße Gewerbebetriebe mit vereinzel-

ten Wohnhäusern. Westlich des Änderungsbereichs befinden sich Wohnhäuser, das Hallen-

gebäude des Werkzeughandels Feldmann GmbH östlich und das REWE-Gelände westlich 

der Ketteler Straße sowie dahinter der Bahnhof Brilon-Stadt.  

Der Änderungsbereich wird begrenzt 

Å im Norden und Westen durch die Ketteler Straße, 

Å im Nordosten durch die Gartenflächen der Bebauung am Sintfeldweg, 

Å im Osten durch den Sintfeldweg, 

Å im Südosten durch das Gewerbebetriebsgelände am Sintfeldweg, 

Å im Süden durch die Bebauung an der Papestraße,  

Å im Südwesten durch die angrenzenden Gewerbehallen auf den Flurstücken 1036, 
1040, 1111. 

Der Änderungsbereich hat eine Fläche von insgesamt ca. 11,5 ha. Die genaue Abgrenzung 

des Bereichs ist der Abbildung 1 zu entnehmen. 

Das Gebiet fällt von 426 m ü. NN. im Nordwesten auf 414 m ü. NN.im Osten ab. 
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Abbildung 1: 1. Änderungsbereich der 117. FNP-Änderung1 

2 Anlass, Ziel und Zweck der  nderung 
Im Norden des Gleisbogens in der Kernstadt plant die Stadt Brilon eine durchgreifende städ-

tebauliche Neuordnung der ehemaligen Industrieflächen des Nolte-Geländes. Auf der ca. 9,8 

ha großen, stadtzentrumsnahen Fläche der Industriehallen soll das sogenannte Gleisbogen-

Quartier mit diversen städtischen Wohnformen sowie anderen Mischnutzungen entstehen. Die 

Wohnbaufläche soll eine Größe von 3,6 ha erhalten.  

Das Quartier wird von der Freilade-/Ketteler Straße im Westen sowie vom Sintfeldweg im 

Nordosten erschlossen. Das südliche Mischgebiet wird von der Papestraße erschlossen. Die 

Gewerbefläche im Westen soll in die Mischgebietsfläche mit einbezogen werden. Darüber hin-

aus sollen bestehende Wohnnutzungen am Sintfeldweg mit in die Wohnbaufläche einge-

schlossen werden. 

Abbildung 2 zeigt eine mögliche städtebauliche Nutzungsart des Plangebiets für den Teil der 

geplanten Neuordnung im Norden. Der südliche Teil soll erhalten bleiben und es sollen Erwei-

terungsmöglichkeiten im Bebauungsplan festgeschrieben werden. 

                                                
1 GeoBasis-DE / BKG 2022 / EuroGeographics, Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, 
https://www.tim-online.nrw.de, zuletzt abgerufen am 28.08.2024 

https://www.tim-online.nrw.de/
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Abbildung 2: Städtebauliches Konzept für den Bebauungsplan Nr. 150 

Zur Umsetzung der geplanten Nutzungen muss der Bebauungsplanplan Nr. 150 ĂEhemalige 

Nolte Hallenñ aufgestellt werden. Da dieser gem. Ä 8 BauGB aus dem Flªchennutzungsplan 

entwickelt werden muss, soll parallel zum Bebauungsplan der Flächennutzungsplan der Stadt 

Brilon im Gleisbogen geändert werden. 

Für die Stadt Brilon bestand ein Überhang an Wohnbaufläche, weshalb über den Bedarf hin-

ausgehende Allgemeine Siedlungsbereich (ASB) Flächen zurückentwickelt wurden. Es han-

delt sich dabei um einen ca. 8 ha großen ASB Kalvarienberg/Burhagen, der mit Änderung des 

Regionalplans als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt wird. Begründet wird 

die Rückentwicklung dieses ASB neben dem Flächenüberhang auch durch die eingeschränkte 

Entwicklungsmöglichkeit des Bereiches. Im nordwestlichen Teilbereich Burhagen bestehen 

bergbaubedingte Hemmnisse und im südöstlichen Teilbereich Kalvarienberg bestehen auf-

grund der kleingliedrigen Eigentümerstrukturen und der jeweiligen Eigentümerinteressen ab-

sehbar keine Entwicklungsmöglichkeiten. Nachgelagert ist auch hier eine FNP-Änderung not-

wendig, welche parallel zur Entwicklung des Bereiches ĂEhemalige Noltehallenñ durchgef¿hrt 

wird. 

Die Änderung wird in einem Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. Das 

Verfahren umfasst die  nderungen des FNPs in den Bereichen ĂEhemalige Nolte Halleñ und 
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ĂBurhagen/Kalvarienbergñ sowie gleichzeitig die Aufstellung des zur Umsetzung der geplanten 

Nutzung notwendigen Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ. 

3 Planungsrechtliche Situation und planungsrechtliche An-

passung 

3.1 Landesplanung 

Die Stadt Brilon ist im Landesentwicklungsplan2 Nordrhein-Westfalen als Mittelzentrum aus-

gewiesen. 

3.2 Regionalplanung 

Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Soest und Hochsauerlandkreis, Blatt 10 stellt in sei-

ner 18. Regionalplanänderung mit Feststellungsbeschluss vom 21.03.2024 im Plangebiet ei-

nen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Zuvor war im Plangebiet ein Bereich für ge-

werbliche und industrielle Nutzung (GIB) dargestellt. Der gegebenen Nutzungsstruktur ent-

sprechend wurde für die geplante städtebauliche Neuordnung die das Plangebiet umfassende, 

23 ha Fläche im Gleisbogen-Gebiet sowie eine weitere kleine Teilfläche mit großflächigem 

Einzelhandel südlich der Keffelker Straße im Regionalplan als Allgemeiner Siedlungsbereich 

(ASB) ausgewiesen (s. Abbildung 3 und Abbildung 4). 

  
Abbildung 3: Ehemalige zeichnerische Festlegung 
Regionalplan (vergrößerter Ausschnitt) 

Abbildung 4: Neue zeichnerische Festlegung Regio-
nalplan mit 18. Änderung (vergrößerter Ausschnitt) 

Für die 117. Änderung des Flächennutzungsplanes sind gem. der 18. Änderung des Regio-

nalplans Arnsberg, Teilabschnitt Soest und Hochsauerlandkreis folgende Ziele des Regional-

plans relevant: 

Grundsatz 5 Klimaschutz 

Ziel 2 Abs. 1  Zentralörtliches Gliederungssystem  

Ziel 3  Wechselseitige Abstimmung von Siedlungs- und Infrastrukturein-
richtungen  

                                                
2 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, Gesamtfassung Juni 2020, https://www.wirt-
schaft.nrw/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf, zuletzt abgerufen am 
25.04.2023 

https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf
https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf
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Ziel 4 i. V. m. Grund-
satz 8 Abs. 2 

Erhaltende Kulturlandschaften 

Ziel 6  Nutzung der ASB  

Ziel 8 Nutzung der GIB 

Ziel 17 i. V. m. Grund-
satz 16 Abs. 2 

Freiraumschutz 

Grundsatz 30 Umweltverträglicher Umgang mit Regenwasser 

3.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Brilon stellt im Großteil des Plangebiets eine gewerbliche 

Baufläche und im östlichen Teil eine gemischte Baufläche dar, sodass eine Änderung des 

Flächennutzungsplans (Nr. 117) erforderlich ist. Parallel dazu wird gem. § 8 BauGB der Be-

bauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ aufgestellt. 

 

Abbildung 5: Aktuelle Darstellung des FNP (ohne Maßstab)3 

Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht im Bereich eines Landschaftsplans. Im 

Nordosten liegt der Landschaftsraum LR-VIb-014: Briloner Hochfläche. Die Ziele hier sind die 

Sicherung und Entwicklung einer vielfältigen Feldflur, insbesondere durch Etablierung eines 

nachhaltigen Biotoppflegekonzeptes für die insularen Kalkkuppen mit ihren schutzwürdigen 

Artengemeinschaften, die Sicherung und Entwicklung naturnaher Wald-Lebensräume und 

vielfältiger Waldbilder sowie die Einbindung von Siedlungsrändern und Siedlungselementen 

im Außenbereich durch eine dauerhafte Eingrünung. 

Bebauungsplan 

Im Änderungsbereich gilt kein Bebauungsplan. 

                                                
3 Stadt Brilon: Flächennutzungsplan in der Fassung vom Februar 2022, https://www.o-sp.de/brilon/fnp, 
zuletzt abgerufen am 03.01.2023 

https://www.o-sp.de/brilon/fnp
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4  nderung des Flªchennutzungsplanes 

4.1 Geplante Darstellung 

Der Flächennutzungsplan stellt im Änderungsbereich der 117. Änderung zukünftig im Norden 

eine Wohnbaufläche und im Süden und Westen eine gemischte Baufläche, welche auch als 

Pufferzone zwischen Wohnen und Gewerbe dient, dar. An der östlichen Grenze des Ände-

rungsbereiches wird eine knapp 3.500 m² große Fläche als Fläche für den Gemeinbedarf mit 

der Zweckbestimmung Kindergarten dargestellt. 

 

Abbildung 6: Geplante zukünftige Darstellung des Flächennutzungsplans 

5 Umweltbericht 
Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind im Umweltbericht darge-

stellt. Der Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB liegt dieser Begründung als Teil B1 bei. 
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Teil A2: Begr¿ndung - Teilbereich Kalvarienberg, Burhagen 

1  nderungsbereich der 117.  nderung des Flªchennut-

zungsplanes 

1.1 Lage und räumlicher Änderungsbereich 

Der 2. Änderungsbereich liegt südlich der historischen Stadtmitte von Brilon im Bereich der 

nördlichen Ackerstraße, an der Westflanke des Kalvarienbergs. Bei der Fläche handelt es sich 

um Grün- bzw. Ackerland, das an der Ackerstraße durch straßenbegleitende Wohnhäuser ge-

teilt wird. Gehölze befinden sich überwiegend in den Gartengrundstücken. Der Änderungsbe-

reich ist ein zwei Teilbereiche gegliedert 

Der Änderungsbereich hat eine Fläche von insgesamt ca. 5,5 ha. Die genaue Abgrenzung des 

Bereichs ist der Abbildung 17 zu entnehmen. 

Das Terrain fällt von 487,5 m im Nord- und Südosten auf 465 m im Nordwesten und 469 m im 

Südwesten ab. 

 

Abbildung 7: 2. Änderungsbereich der 117. FNP-Änderung4 

2 Anlass, Ziel und Zweck der  nderung 
Die Eigentümergemeinschaft des Areals der ehemaligen Nolte Hallen im Norden des Gleisbo-

gens in der Kernstadt Brilon beabsichtigt, das Gelände neu zu entwickeln. Die bestehenden 

Gebäude sind marode und sollen abgerissen werden. Den ansässigen Betrieben soll eine 

                                                
4 GeoBasis-DE / BKG 2022 / EuroGeographics, Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, 
https://www.tim-online.nrw.de, zuletzt abgerufen am 28.08.2024 

https://www.tim-online.nrw.de/


Begründung + Umweltbericht zur 117. FNP- nderung ĂEhemalige Nolte Hallenñ 

8 

Möglichkeit geboten werden, in dem ca. 10 ha großen Areal zu verbleiben, hierzu sollen neue 

Gewerbehallen entstehen. 3,6 ha der Flächen soll hingegen einer Wohnnutzung zugeführt 

werden. 

Die städtebauliche Neuordnung und Aufwertung des Areals entspricht auch dem Ziel einer 

adäquaten Wohnraumversorgung der Briloner Bevölkerung. Mit dem Vorhaben wird der in 

dem Wohnbaulandkonzept ermittelte mittel- bis langfristige Bedarf angesprochen. In zentraler 

Lage mit guter Erreichbarkeit zu Versorgungseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsinfra-

strukturen können Wohnkapazitäten in den unterschiedlichen Segmenten entstehen. Darüber 

hinaus wird mit dem Vorhaben dem Ziel der Innenentwicklung entsprochen und der Außenbe-

reich geschont. 

Der Regionalrat hat auf Antrag der Stadt Brilon vom 21.04.2023 in seiner Sitzung am 21.März 

2024 die 18. Änderung des Regionalplans Arnsberg ï Teilabschnitt Kreis Soest und Hoch-

sauerlandkreis in der Stadt Brilon festgestellt, der somit rechtswirksam ist (vgl. MWIKE NRW 

2024). 

Für die Stadt Brilon bestand ein Überhang an Wohnbaufläche, weshalb über den Bedarf hin-

ausgehende Allgemeine Siedlungsbereich (ASB) Flächen zurückentwickelt wurden. Es han-

delt sich dabei um einen ca. 8 ha großen ASB Kalvarienberg/Burhagen, der mit Änderung des 

Regionalplans als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt wird. Begründet wird 

die Rückentwicklung dieses ASB neben dem Flächenüberhang auch durch die eingeschränkte 

Entwicklungsmöglichkeit des Bereiches. Im nordwestlichen Teilbereich Burhagen bestehen 

bergbaubedingte Hemmnisse und im südöstlichen Teilbereich Kalvarienberg bestehen auf-

grund der kleingliedrigen Eigentümerstrukturen und der jeweiligen Eigentümerinteressen ab-

sehbar keine Entwicklungsmöglichkeiten. Nachgelagert ist auch hier eine FNP-Änderung not-

wendig, welche parallel zur Entwicklung des Bereiches ĂEhemalige Noltehallenñ durchgef¿hrt 

wird. 

Die Änderung wird in einem Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. Das 

Verfahren umfasst die  nderungen des FNPs in den Bereichen ĂEhemalige Nolte Halleñ und 

ĂBurhagen/Kalvarienbergñ sowie gleichzeitig die Aufstellung des zur Umsetzung der geplanten 

Nutzung notwendigen Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ. 

3 Planungsrechtliche Situation und planungsrechtliche An-

passung 

3.1 Landesplanung 

Die Stadt Brilon ist im Landesentwicklungsplan5 Nordrhein-Westfalen als Mittelzentrum aus-

gewiesen. 

3.2 Regionalplanung 

Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis vom 

30.03.2012 trifft textliche und zeichnerische Ziele. Der Regionalplan Arnsberg stellt den Be-

reich nach der 18. Änderung (Bekanntmachung 11.06.2024) (vgl. Bezirksregierung Arnsberg 

2012) als allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich dar. Die Änderung des 

                                                
5 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, Gesamtfassung Juni 2020, https://www.wirt-
schaft.nrw/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf, zuletzt abgerufen am 
25.04.2023 

https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf
https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf
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Flächennutzungsplanes wird mit den (Umwelt-) Zielen der Raumordnung entsprechend 

§ 34 Abs. 1 und 5 LPlG abgestimmt. Die Ziele sind bei der Planung zu beachten 

  
Abbildung 8: Ehemalige zeichnerische Festlegung 
Regionalplan (vergrößerter Ausschnitt) 

Abbildung 9: Neue zeichnerische Festlegung Regio-
nalplan mit 18. Änderung (vergrößerter Ausschnitt) 

Für die 117. Änderung des Flächennutzungsplanes sind gem. der 18. Änderung des Regio-

nalplans Arnsberg, Teilabschnitt Soest und Hochsauerlandkreis folgende Ziele des Regional-

plans relevant: 

Ziel 1 Abs. 1 i.V.m. 
Grundsatz 16 Abs. 1 

Freiraumverträgliche Siedlungsentwicklung 

Grundsatz 5 Klimaschutz 

Ziel 2 Abs. 1  Zentralörtliches Gliederungssystem  

Ziel 4 i. V. m. Grund-
satz 8 Abs. 2 

Erhaltende Kulturlandschaften 

Ziel 17 i. V. m. Grund-
satz 16 Abs. 2 

Freiraumschutz 

3.3 Flächennutzungsplan 

Der wirksame FNP stellt das Plangebiet (Burhagen/Kalvarienberg) in beiden Teilflächen als 

Wohnbaufläche (W) dar, sodass eine Änderung des Flächennutzungsplans (Nr. 117) erforder-

lich ist. Parallel dazu wird gem. § 8 BauGB der Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte 

Hallenñ aufgestellt. 
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Abbildung 10: Aktuelle Darstellung des FNP (ohne Maßstab)6 

Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht im Bereich eines Landschaftsplans. Im 

Nordosten liegt der Landschaftsraum LR-VIb-014: Briloner Hochfläche. Die Ziele hier sind die 

Sicherung und Entwicklung einer vielfältigen Feldflur, insbesondere durch Etablierung eines 

nachhaltigen Biotoppflegekonzeptes für die insularen Kalkkuppen mit ihren schutzwürdigen 

Artengemeinschaften, die Sicherung und Entwicklung naturnaher Wald-Lebensräume und 

vielfältiger Waldbilder sowie die Einbindung von Siedlungsrändern und Siedlungselementen 

im Außenbereich durch eine dauerhafte Eingrünung. 

Bebauungsplan 

Im Änderungsbereich gilt kein Bebauungsplan. 

                                                
6 Stadt Brilon: Flächennutzungsplan in der Fassung vom Februar 2022, https://www.o-sp.de/brilon/fnp, 
zuletzt abgerufen am 03.01.2023 

https://www.o-sp.de/brilon/fnp
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4  nderung des Flªchennutzungsplanes 

4.1 Geplante Darstellung 

Die beiden Teilflächen sollen künftig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt werden. 

 

Abbildung 11: Geplante zukünftige Darstellung des Flächennutzungsplans 

5 Umweltbericht 
Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind im Umweltbericht darge-

stellt. Der Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB liegt dieser Begründung als Teil B2 bei. 
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Teil B1: Umweltbericht ï Teilbereich Nolte-Hallen 

1 Veranlassung und Methodik 

Zur Methodik Umweltprüfung 

Bebauungspläne sind erforderlich, wenn für die Verwirklichung eines Vorhabens ein Planungs-

erfordernis besteht, welches aufgrund der geplanten Wohnnutzungen und der Umstrukturie-

rung der Gewerbeflächen gegeben ist. 

Bestandteil des Verfahrens ist auch die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 

BauGB, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 

Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Nach § 2a BauGB ist der Begründung zu einem Bauleitplan ein Umweltbericht beizufügen, in 

dem die aufgrund der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 und der Anlage zum BauGB ermittel-

ten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen sind. Der Gesetzgeber unter-

scheidet bei Aufbau und inhaltlicher Strukturierung des Umweltberichtes nicht zwischen Flä-

chennutzungsplan und Bebauungsplan. Der Umweltbericht zum Bebauungsplan muss jedoch 

aufgrund der konkreteren Planungsebene weitergehende und genauere Informationen zu den 

verschiedenen Schutzgütern enthalten. Auch bei den Vermeidungs-/ Ersatzmaßnahmen wer-

den auf der Bebauungsplanebene differenzierte Angaben erforderlich. 

Anlass und Ziele der Flächennutzungsplanänderung (FNP) 

Im Norden des Gleisbogens in der Kernstadt plant die Stadt Brilon eine durchgreifende städ-

tebauliche Neuordnung der ehemaligen Industrieflächen des Nolte-Geländes. Auf der ca. 9,8 

ha großen, stadtzentrumsnahen Fläche der Industriehallen soll das sogenannte Gleisbogen-

Quartier mit diversen städtischen Wohnformen sowie anderen Mischnutzungen entstehen. Die 

Wohnbaufläche soll eine Größe von 3,6 ha erhalten. Die Gewerbefläche im Westen soll in die 

Mischgebietsfläche mit einbezogen werden. Darüber hinaus sollen bestehende Wohnnutzun-

gen am Sintfeldweg mit in die Wohnbaufläche eingeschlossen werden. 

Das Quartier wird von der Freilade-/Ketteler Straße im Westen sowie vom Sintfeldweg im 

Nordosten erschlossen. Das südliche Mischgebiet wird von der Papestraße erschlossen.  

2 Beschreibung des Vorhabens 
Der Änderungsbereich liegt im Briloner Stadtzentrum ca. 100 m nordöstlich des Bahnhofs Bri-

lon-Stadt und besteht im nördlichen Teil aus diversen gewerblich genutzten Hallen. An der 

östlichen Grenze befinden sich Freiflächen und eine neue Kita. Der südliche Planungsbereich 

besteht aus einem Mischgebiet mit Wohn- und Gewerbenutzungen. Im Norden des Ände-

rungsbereichs liegen Grünflächen mit einzelnen Gehölzen an den bogenförmigen Bahngleisen 

im Norden, wo Güterzüge verkehren. Im Osten befinden sich jenseits des Sintfeldwegs Wohn-

häuser, im Süden jenseits der Papestraße Gewerbebetriebe mit vereinzelten Wohnhäusern. 

Westlich des Änderungsbereichs befinden sich Wohnhäuser, das Hallengebäude östlich und 

das REWE-Gelände westlich der Ketteler Straße sowie dahinter der Bahnhof Brilon-Stadt.  

Der Änderungsbereich wird begrenzt 

Å im Norden und Westen durch die Ketteler Straße, 

Å im Nordosten durch die Gartenflächen der Bebauung am Sintfeldweg, 

Å im Osten durch den Sintfeldweg, 

Å im Südosten durch das Gewerbebetriebsgelände am Sintfeldweg, 
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Å im Süden durch die Bebauung an der Papestraße,  

Å im Südwesten durch die angrenzenden Gewerbehallen auf den Flurstücken 1036, 
1040, 1111. 

Der Änderungsbereich hat eine Fläche von insgesamt ca. 11,5 ha. Die genaue Abgrenzung 

des Bereichs ist der Abbildung 1 im Teil A1: Begründung) zu entnehmen. 

Das Gebiet fällt von 426 m ü. NN. im Nordwesten auf 414 m ü. NN.im Osten ab. 

3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplª-

nen 

3.1 Verbindliche Ziele des Umweltschutzes 

EU-Umweltziele 

Die Ziele der Umweltpolitik der EU sind vor allem die Reduzierung der Treibhausgase, der 

Schutz der Natur und Biodiversität, die Steigerung der Lebensqualität durch Verbesserung der 

Luftqualität, verringerte Lärmbelästigung und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Res-

sourcen. Diese Ziele sollen durch verschiedene Abkommen und Richtlinien erreicht werden. 

Mit dem UVP-Gesetz erfolgte auf Basis der Richtlinie 85/337/EWG vom 27.06.1985 insbeson-

dere die Umsetzung der Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der 

Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 

und privaten Projekten (UVP-Änderungsrichtlinie) sowie der Richtlinie 96/61/EG des Rates 

vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung (IVU-Richtlinie). Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (2001/42/EG) 

vom 27. Juni 2001 wurde die Strategische Umweltprüfung in Europäisches Recht eingeführt. 

Ferner gelten die Richtlinie 2011/92/EU vom 13. Dezember 2011 sowie die Richtlinie 

2014/52/EU vom 16. April 2014 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffent-

lichen und privaten Projekten. Mit dem Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt 

vom 04.05.2017 wurde das BauGB an die UVP-Richtlinie der EU angepasst. 

Gesetze 

Abwägungsbeachtliche Belange des Umweltschutzes werden in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, er-

gänzt durch die Ausführungen des § 1a BauGB zum Bodenschutz und zur Eingriffsregelung, 

benannt. 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gibt in § 1 die Ziele und in § 2 die Grundsätze des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auch im besiedelten Bereich vor, das Landesnatur-

schutzgesetz NW (LNatSchG NW) stimmt die landesrechtlichen Regelungen mit den gesetz-

lichen Vorgaben des Bundes ab. Im BNatSchG sind neben der Eingriffsregelung auch die ar-

tenschutzrechtlichen Verbote für die planungsrelevanten Arten genannt. 

Die Ziele zum Lärmschutz sind im Bundesimmissionsschutzgesetz formuliert und in der TA 

Lärm zum Gewerbelärm umgesetzt. 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) gibt in § 1 die Ziele und Grundsätze zum Schutz 

des Bodens an.  

Das Wasserrecht (WHG bzw. LWG) formuliert bspw. in § 1a WHG ebenfalls Ziele des Um-

weltschutzes, insbesondere hinsichtlich der Abwasserbeseitigung. In den §§ 72 ff. werden dar-

über hinaus Vorgaben zum Umgang mit hochwassergefährdeten Gebieten gegeben. 
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3.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachplänen 

Es liegt eine erste städtebauliche Konzeption für das Gleisbogenquartier vor. Der Aufstellungs-

beschluss für den Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ wurde vom Rat der Stadt 

Brilon am 11. Mai 2023 gefasst. Ferner muss zum Bebauungsplan im Parallelverfahren der 

Flächennutzungsplan im Bereich des Änderungsbereichs geändert werden; der Beschluss für 

die 117. FNP-Änderung wurde ebenfalls am 11. Mai 2023 gefasst. Somit sind die planerischen 

Grundlagen der Bauleitplanung auf kommunaler Ebene geschaffen. 

Länderübergreifende Raumordnung 

In dem länderübergreifenden Raumordnungsplan Hochwasserschutz vom 19.08.2021 sind 

textliche Ziele formuliert, welche bei der kommunalen Bauleitplanung beachtenspflichtig sind. 

Umweltrelevante Ziele der Raumordnung Zugrunde liegende Raumordnungs-
planungen 

1. Hochwasserrisikomanagement 
 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
einschließlich der Siedlungsentwicklung sind die Ri-
siken von Hochwassern nach Maßgabe der bei öf-
fentlichen Stellen verfügbaren Daten zu prüfen; dies 
betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts ei-
nes Hochwasserereignisses und seinem räumlichen 
und zeitlichen Ausmaß auch die Wassertiefe und die 
Fließgeschwindigkeit. Ferner sind die unterschiedli-
chen Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkeiten der 
einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in 
die Prüfung von Hochwasserrisiken einzubeziehen. 

Länderübergreifender Raumord-
nungsplan für den Hochwasser-
schutz (BBSR 2021: 3) 

2. Klimawandel und -anpassung 
 
Die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf 
Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewäs-
ser, durch Starkregen oder durch in Küstengebiete 
eindringendes Meerwasser sind bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen einschließlich der 
Siedlungsentwicklung nach Maßgabe der bei öffent-
lichen Stellen verfügbaren Daten vorausschauend 
zu prüfen. 

Länderübergreifender Raumord-
nungsplan für den Hochwasser-
schutz (BBSR 2021: 3) 

Eine nähere Auseinandersetzung mit den vorgenannten Zielen bezüglich des Hochwasserri-

sikomanagements und der Auswirkungen des Klimawandels, erfolgt in dem Kapitel Schutzgut 

Wasser4.2.4 Schutzgut Wasser. 

Raumordnung und Landesplanung  

Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Soest und Hochsauerlandkreis, Blatt 10 stellt in sei-

ner 18. Regionalplanänderung mit Feststellungsbeschluss vom 21.03.2024 im Plangebiet ei-

nen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Zuvor war im Plangebiet ein Bereich für ge-

werbliche und industrielle Nutzung (GIB) dargestellt. Der gegebenen Nutzungsstruktur ent-

sprechend wurde für die geplante städtebauliche Neuordnung die das Plangebiet umfassende, 

23 ha Fläche im Gleisbogen-Gebiet sowie eine weitere kleine Teilfläche mit großflächigem 

Einzelhandel südlich der Keffelker Straße im Regionalplan als Allgemeiner Siedlungsbereich 

(ASB) ausgewiesen. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird mit den (Umwelt-)Zielen der Raumordnung ent-

sprechend § 34 Abs. 1 und 5 LPlG abgestimmt. Die Ziele sind bei der Planung zu beachten. 
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Umweltbezogene Ziele der Raumordnung Zugrunde liegende Regionalplanungen 

RP Ziel 4: Erhaltende Kulturlandschaftsent-
wicklung 

 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen sind der Charakter der Kulturland-
schaften mit ihren bedeutsamen Kulturland-
schaftsbereichen und -elementen sowie die 
historisch wertvollen Orts- und Landschafts-
bilder zu bewahren und weiter zu entwi-
ckeln. 

Bezirksregierung Arnsberg: Regionalplan 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis, 2012: S. 43-45) 

RP Ziel 6: Nutzung der ASB 

 

Die allgemeine Siedlungsentwicklung ist in 
den ASB unterzubringen. 

Bezirksregierung Arnsberg: Regionalplan 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis, 2012: S. 48-50) 

RP Ziel 8: Nutzung der GIB 

 

GIB haben vorrangig der Unterbringung von 
emittierenden und sonstigen nicht wohnver-
träglichen Gewerbe-, Industrie- und öffentli-
chen Betrieben zu dienen. 

Bezirksregierung Arnsberg: Regionalplan 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis, 2012: S. 51-53) 

 

Die Entwicklungs- und Erhaltungsmöglichkeiten im Sinne der RP Ziele 4, 6 und 8 werden mit 

der Flächennutzungsplanänderung nicht beeinträchtigt. Die Ziele finden darüber hinaus Be-

rücksichtigung bei der Bewertung der Schutzgüter. 

Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis vom 

30.03.2012 formuliert textliche und zeichnerische Grundsätze. Diese sind bei der Abwägung 

zu beachten. 

Umweltbezogene Grundsätze der Raum-
ordnung 

Zugrunde liegende Regionalplanungen 

RP Grundsatz 5: Klimaschutz 

 

Die räumliche Entwicklung im Plangebiet 
soll auch den raumbedeutsamen Aspekten 

des prognostizierten Klimawandels Rech-
nung tragen. Im Interesse des globalen 
und regionalen Klimaschutzes sollen die 
Potenziale Erneuerbarer Energien genutzt 
werden. 

Bezirksregierung Arnsberg: Regionalplan 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis, 2012: S. 37-38) 

RP Grundsatz 16: Freiraumschutz 

 

Auf die Funktionsfähigkeit des Freiraums 
ist bei allen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen Rücksicht zu nehmen. 
Die verschiedenen Freiraumfunktionen sol-
len im Wege einer sachgerechten 

Bezirksregierung Arnsberg: Regionalplan 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis, 2012: S. 67-68) 
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Abwägung im Einzelfall miteinander in Ein-
klang gebracht werden. 

RP Grundsatz 30: Umweltverträglicher 
Umgang mit Regenwasser 

 

Auf einen umweltverträglichen Umgang mit 
dem Regenwasser ist bei raumbedeutsa-
men 

Planungen und Maßnahmen hinzuwirken. 
In bestehenden und besonders in geplan-
ten Siedlungsbereichen sollen verstärkt 
Maßnahmen zur Regenwasserversicke-
rung oder ortsnahen Einleitung getroffen 
werden. 

Bezirksregierung Arnsberg: Regionalplan 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis, 2012: S. 108) 

 

Mit der Flächennutzungsplanänderung wird den RP Grundsätzen 5, 16 und 30 entsprochen. 

Das geschaffene Baurecht wird u.a. Klimaschutzmaßnahmen festsetzen. Durch eine Festset-

zung von Bauflächen im ASB werden die gewachsene Freiraumstruktur und die Funktionsfä-

higkeit des Freiraums durch die Bestimmungen des § 35 BauGB gesichert. 

Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Brilon (siehe Abbildung 5 im Teil A1: Begründung) stellt 

im Großteil des Plangebiets eine gewerbliche Baufläche und im östlichen Teil eine gemischte 

Baufläche dar. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Flä-

chenentwicklung wird der Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ aufgestellt. Damit 

dieser aus dem FNP entwickelt ist, ist eine FNP-Teiländerung erforderlich. Beide Verfahren 

werden parallel durchgeführt. 

Im Änderungsbereich besteht kein Bebauungsplan. 

Landschaftsplanung  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht im Bereich eines Landschaftsplans. Im 

Nordosten liegt der Landschaftsraum LR-VIb-014: Briloner Hochfläche. Die Ziele hier sind die 

Sicherung und Entwicklung einer vielfältigen Feldflur, insbesondere durch Etablierung eines 

nachhaltigen Biotoppflegekonzeptes für die insularen Kalkkuppen mit ihren schutzwürdigen 

Artengemeinschaften, die Sicherung und Entwicklung naturnaher Wald-Lebensräume und 

vielfältiger Waldbilder sowie die Einbindung von Siedlungsrändern und Siedlungselementen 

im Außenbereich durch eine dauerhafte Eingrünung. 

Fachgesetzliche und fachplanerische Vorgaben 

In den nachfolgend dargestellten Fachgesetzen und weiteren fachplanerischen Vorgaben fin-

den sich für das Planvorhaben relevante einschlägige Umweltziele. Es erfolgt eine Kurzdar-

stellung der Ziele. 

Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen Zugrunde liegende Fachgesetze in der je-
weils gültigen Fassung 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Baugesetzbuch (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB; 

§ 1 Abs6 Nr. 7a BauGB) 
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Gewährleistung einer nachhaltigen städte-
baulichen Entwicklung. 

vgl. § 1 Abs. 5 BauGB 

Schutz und dauerhafte Sicherung von Na-
tur und Landschaft. 

Bundesnaturschutzgesetz (vgl. § 1 Abs. 1 
BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt. 

vgl. § 1 Abs. 2 BNatSchG 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. 

vgl. § 1 Abs. 3 BNatSchG 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft. 

vgl. § 1 Abs. 4 BNatSchG 

Erhaltung und Schaffung von Freiräumen 
im besiedelten und siedlungsnahen Be-
reich. 

vgl. § 1 Abs. 6 BNatSchG 

Zugriffsverbote auf wildlebende Tiere der 
besonders geschützten Arten. 

vgl. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Schutz des Menschen, der Tiere und 
Pflanzen, des Bodens, Wassers, der At-
mosphäre sowie der Kultur- und sonstigen 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (vgl. § 1 
Abs. 1 & 2 BImSchG) 

Schutz und verantwortungsvoller Umgang 
mit oberirdischen Gewässern und dem 
Grundwasser. 

Landeswassergesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (vgl. § 11 LWG NRW) 

Nachhaltige Sicherung und Widerherstel-
lung der Funktion des Bodens. 

Bundesbodenschutzgesetz (vgl. § 1 
BBodSchG) 

Sparsamer und schonender Umgang mit 
Grund und Boden. 

Landesbodenschutzgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (vgl. § 1 Abs. 1 
LBodSchG NRW) 

 

Die vorgenannten Ziele werden im Rahmen der Schutzgutbetrachtung als Grundlage heran-

gezogen und fungieren als Bewertungsmaßstab. 

Vorgaben der Verwaltungsvorschriften und Verordnungen 

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften konkretisieren die Gesetze durch diverse Grenz-, 

Richt- und Orientierungswerte sowie Regelungen bezüglich der Mess- und Bewertungsverfah-

ren.  

Umweltrelevante Ziele aus Fachvorgaben Zugrunde liegende Fachvorgaben in der 
jeweils gültigen Fassung 

Schutz der Allgemeinheit und der Nach-
barschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen. 

Technische Anleitung Luft (TA Luft) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nach-
barschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche. 

Technische Anleitung Lärm (TA Lärm) 
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Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchs-
einwirkung in Abhängigkeit von verschie-
denen Nutzungsgebieten als regelmäßiger 
Maßstab für die höchstzulässige Ge-
ruchsimmission. 

Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 

Schutz der Gewässer und des Grundwas-
sers sowie Schutz der aquatischen Öko-
systeme und der direkt von ihnen abhän-
genden Landökosysteme und Feuchtge-
biete. 

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpoli-
tik (Wasserrahmenrichtlinie) 

Schutz und Verbesserung aller Grundwas-
serkörper. 

Wasserrahmenrichtlinie 

Schutz und nachhaltige Nutzung der biolo-
gischen Vielfalt. 

Nationale Strategie zur biologischen Viel-
falt (NBS) des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) (vgl. S. 26 ff.,43 ff.) 

Förderung der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt. 

Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
ben-den Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie oder FFH-Richtlinie) (vgl. 
Artikel 2) 

Schutz, Bewirtschaftung und Regulierung 
der Nutzung sämtlicher wildlebender Vo-
gelarten, die im europäischen Gebiet der 
Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag 
Anwendung findet, heimisch sind. 

Richtlinie 2009/147/EG zum Schutz wildle-
bender Vogelarten und ihrer Lebensräume 
und zur Einrichtung Europäischer Vogel-
schutzgebiete (Vogelschutzrichtlinie) 

 

Die vorgenannten Verordnungen und Verwaltungsvorschriften werden zur Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Schutzgüter herangezogen. 

Fachplanungen der Stadt Brilon 

Um die künftige Wohnraumversorgung der Briloner Bevölkerung sicherzustellen, wurde 2019 

eine Wohnbaulandbedarfsanalyse beauftragt. Aus der daraus erarbeiteten und 2021 erschie-

nenen Umsetzungsstrategie ergab sich ein über anrechenbare Reserven hinausgehender Be-

darf von 418 bis 735 zusätzlichen Wohneinheiten für die Kernstadt bis zum Jahr 2035 (vgl. 

Wohnbaulandbedarfsanalyse7 S. 62). Die Umsetzungsstrategie zum Wohnbaulandkonzept 

nennt den Bereich der ehemaligen Noltehallen als potenzielle Entwicklungsmöglichkeit für 

Wohnbau. Durch die Nähe zur Briloner Kernstadt und dem Gewerbe- und Industriegebiet an 

der StraÇe ĂAm Nehdener Wegñ als prªgende Arbeitsmarktstandorte sowie der Nªhe zu Bil-

dungseinrichtungen und Einzelhandelsstandorten ist der Standort des Gleisbogens für sämtli-

che Nachfragegruppen des Wohnungsbaus geeignet. Die Wohn- und Mischgebietsentwick-

lung entspricht dem sich aus der Wohnbaulandbedarfsanalyse ergebenden mittel- bis langfris-

tigen Bedarf. 

                                                
7 Vgl. Schulten Stadt- und Raumentwicklung: Wohnbaulandbedarfsanalyse für die Stadt Brilon, Dort-
mund: Juni 2020 sowie Stadt Brilon: Umsetzungsstrategie des Wohnbaulandkonzeptes, Brilon: 
15.07.2021, beides zuletzt abgerufen unter https://www.o-sp.de/brilon/plan?L1=13&pid=64929 am 
24.06.2024 

https://www.o-sp.de/brilon/plan?L1=13&pid=64929
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Im Nutzungskonzept Briloner Innenstadt 20308 wird der Bereich des Gleisbogens ebenfalls als 

ein Fokusraum genannt, für welchen Nutzungspotenziale und Handlungsempfehlungen for-

muliert werden (vgl. S. 45-50). Der Bereich wird als Gemengelage vielfältiger Nutzungen be-

schrieben, die neben einem großen Potenzial für differenzierten Wohnungsbau, einer sehr 

guten Nahversorgungssituation durch die Nähe zu den Briloner Arkaden und zur Innenstadt 

auch beispielsweise planungs- und immissionsschutzrechtliche Konfliktpotenziale durch das 

bestehende Mischgebiet berge. Mit Unterstützung durch den Investor werde den städtischen 

Bedarfen an zusätzlichen Wohnraum Rechnung getragen, aber auch für die Vereinbarkeit 

neuer und bestehender Gewerbenutzungen gesorgt. 

Wasserhaushaltsgesetz 

Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb eines Hochwasserrisikogebietes. 

4 Umweltauswirkungen, Planungsalternativen und geplante 

MaÇnahmen 

4.1 Emissionen, Abfälle, Techniken und Stoffe  

Vor einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen werden in diesem Kapitel 

die wesentlichen planungsbezogenen Wirkfaktoren beschrieben, die sich auf die in der Folge 

behandelten Schutzgüter in Form von Beeinträchtigungen oder Belästigungen auswirken kön-

nen.  

4.1.1 Emissionen  

Es sind keine erheblichen Emissionen von Schall, Geruch, Erschütterungen, Wärme und 

Strahlung, die von den Vorhaben ausgehen, zu erwarten. Bei Verdacht auf Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben werden entsprechende Gutachten erstellt. 

Eine Emission von Schadstoffen ist im Wesentlichen durch den Kfz-Verkehr oder Hausbrand 

zu erwarten. Dabei sind insbesondere CO2, NOx und Feinstaub für Mensch, Klima und Öko-

systeme bedeutende Schadstoffe. Die Emissionen sind abhängig vom Fahrzeugtyp, Fahr-

zeugalter, Fahrmodus etc.  

4.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Im folgenden Teil des Umweltberichtes erfolgt die Gliederung nach den Schutzgütern, deren 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der Abwägung zum Bauleitplan zu berücksichtigen 

sind. Dabei werden zur besseren Lesbarkeit die Bestandsaufnahmen und die Prognosen über 

die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung für die Schutzgüter zu-

sammengefasst. 

4.2.1 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung insgesamt 

Erholung / Ortsbild 

Der nördliche Teil des Änderungsbereichs ist derzeit eine überwiegend gewerblich genutzte 

Fläche mit Freiflächen. Der südliche Teil ist eine gemischt genutzte Fläche mit Wohngebäuden 

und nicht-störenden Gewerbebetrieben. Aufgrund fehlender öffentlicher Wegeverbindungen 

und Aufenthaltsmöglichkeiten besitzt der Änderungsbereich keine Erholungsfunktion. 

                                                
8 Vgl. Schulten Stadt- und Raumentwicklung: Nutzungskonzept Briloner Innenstadt 2030, Dortmund: 
April 2022, https://www.o-sp.de/brilon/plan?L1=13&pid=64932 
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Durch die Planung soll im nördlichen Bereich ein neues Wohngebiet mit einem Spielplatz ent-

stehen und im westlichen Bereich ein Mischgebiet mit Wohnnutzungen und nicht wesentlich 

störendes Gewerbe entwickelt werden. Die Mischnutzungen im Süden bleiben unverändert, 

erhalten jedoch Entwicklungsmöglichkeiten. Zusätzlich wurde eine Kita im Osten fertiggestellt. 

Das Ortsbild wird durch die Planung erheblich verändert. Die Gewerbehallen werden zuguns-

ten von Wohngebäuden und neuen Gewerbegebäuden abgerissen und vorhandene Brachflä-

chen unterschiedlichen Nutzungen zugeführt. Das Gebiet erhält zudem eine innere Erschlie-

ßung, einen Spielplatz und eine Fußwegeverbindung zwischen dem Sintfeldweg und der Frei-

ladestraße. 

Wohn- und Aufenthaltsqualität  

Heute sind Wohnnutzungen im Änderungsbereich nur im südlichen Teil vorhanden. Das Ge-

biet befindet sich überwiegend in Privatbesitz und ist nicht öffentlich zugänglich, so dass keine 

Aufenthaltsqualität für die Öffentlichkeit gegeben ist. 

Mit der Realisierung der Planung wird im Norden und Osten des Gebiets neuer Wohnraum 

geschaffen, wodurch eine deutliche Veränderung der Wohn- und Aufenthaltsqualität zu erwar-

ten ist. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass der geplante öffentliche Spielplatz und die woh-

nungsnahe Kita zu einer Aufwertung der Wohn- und Aufenthaltsqualität beitragen werden. 

Verkehr  

Für die angrenzenden Straßen liegen keine Verkehrszählungen des Landes NRW vor.  

Im Bereich der B7 Abschnitt 148 ca. 500 m nordöstlich des Änderungsbereichs im Jahr 2019 

eine Verkehrsbelastung von 13.124 Kfz/ Tag bzw. 2.906 Kfz SV / Tag und 8.483 Kfz/Tag bzw. 

1.305 Kfz SV / Tag im Abschnitt 147 erhoben.9 

Im weiteren Verfahren wird eine Abschätzung für das erwartete Verkehrsaufkommen erstellt. 

Lärm 

Für die angrenzenden Straßen ist keine Umgebungslärmkartierung vorhanden.  

In einer schalltechnischen Untersuchung des TÜV Nord aus 2022 wurde festgestellt, dass 

durch die entstehenden Gewerbegeräusche lediglich an der Ostseite des Betriebsgeländes 

der Firma Holzhandel Kürmann (Flurstück 1025) ein Mindestabstand von 15 m zur nächsten 

Wohnnutzung eingehalten werden sollte, was durch die vorliegende Planung sichergestellt 

wird. 

Ebenso wurde festgestellt, dass die Orientierungswerte für Verkehrsgeräusche von tags 55 

dB(A) und nachts 45 dB(A) im Plangebiet nicht überschritten werden. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel, als Ausgangsgröße für die Dimensionierung der erforder-

lichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile der geplanten Baukörper beträgt für das gesamte 

Plangebiet 58 dB(A). 

Im Laufe des Verfahrens werden dazu Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

                                                
9 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen: NW SIB www.nwsib-online.nrw.de, zuletzt abgeru-
fen am 03.01.2023 

http://www.nwsib-online.nrw.de/
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4.2.2 Schutzgut Landschaft, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete, schutzwürdigen Biotope oder Natura 2000 

Gebiete.  

Biotope und Lebensräume, biologische Vielfalt 

Der überwiegende Teil des Änderungsbereichs ist gewerblich genutzt und entsprechend ver-

siegelt und bebaut. Im südlichen und östlichen Teil befinden sich Wohn- und Mischnutzungen, 

die durch Bebauung, Lagerplätze, Gärten und Freiflächen geprägt sind. 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung wurde eine Erhebung der Biotope und Lebensräume im 

Änderungsbereich durchgeführt.10 

Die fr¿heren ĂNoltehallenñ, die heute vor allem von Kleingewerbe genutzt werden, befinden 

sich in noch gutem baulichem Zustand, es finden sich an der Fassade keine Unregelmäßig-

keiten oder strukturellen Unterbrechungen. Einschlupfmöglichkeiten für Vögel sind nicht vor-

handen, auch nicht am Übergang Fassade/Dach. Lediglich die Abdeckbleche der Dachkanten 

bieten Unterschlüpfe. Die unmittelbare Umgebung der Hallen besteht nahezu ausschließlich 

aus Verkehrsflächen, die eine Umfahrung und Befahrung aller Teilbereiche auch mit schweren 

LKWs ermöglichen. Lediglich im Süden der Hallen erstreckt sich südlich der asphaltierten Um-

fahrungswege eine ungeordnete Struktur aus Stellflächen für LKWs, alten Containern und 

sonstigen ausrangierten Geräten aus der Zeit der Möbelfabrikation. In den Zwischenräumen 

haben sich kleinflächig Hochstaudenfluren und lichte Saalweidenanflüge breit gemacht.  

Das vorsorglich in die Betrachtungen einbezogene Gartengrundstück an der Nordostkante des 

B-Planareales ist neben einigen Zierpflanzen durch dichte Gebüsche sowie durch ältere 

Bäume gekennzeichnet, darunter Buche und Bergahorn, beide mit Baumhöhlenöffnungen, die 

in größere Tiefe führen könnten.  

Im Süden und Südwesten befinden sich einerseits Areale mit einer Struktur, wie junges Spon-

tangehölz, vorwiegend Salweide, zwischen abgelegten Materialien unterschiedlicher Zusam-

mensetzung, und andererseits die sich daran anschließenden gepflegten Gartenbereiche und 

Einfamilienhäuser entlang der Papestraße. Das Besiedelungspotential für planungsrelevante 

Arten ist dort gering. Durch das Planvorhaben wird unter anderem brachliegende Gewerbeflä-

che zu Siedlungsfläche umgewandelt. Dazu werden die bestehenden Gebäude abgerissen 

und durch Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser ersetzt. Im Westen werden gewerblich genutzte 

Gebäude errichtet. Zentral soll ein eingegrünter Spielplatz entstehen, welcher neue Lebens-

raumqualitäten für planungsrelevante Arten schaffen kann. Für die Bestandswohngebäude 

entlang der Papestraße werden Entwicklungsmöglichkeiten eingeplant sowie in manchen Be-

reichen Bebauung im rückwärtigen Bereich. Hier würden Gartenfläche entfallen. 

In den gewerblich genutzten Bereichen und den Ziergärten ist die biologische Vielfalt eher 

gering. Nach Durchführung der Planung unterliegt das Gebiet den Bestimmungen des § 30 

BauGB. Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt sind nicht 

zu erwarten. 

                                                
10 Ludescher: Artenschutzrechtliche Pr¿fung zum Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ in 
Brilon. Bochum: 2024. 
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Fauna 

Gemäß dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LA-
NUV)11 sind in den das Plangebiet einschließenden Quadranten  
n 3 und 4 im Messtischblatt 4517 in den Lebensraumtypen Kleingehölze, Alleen, Bäume, Ge-

büsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude, Halden, Aufschüttungen, 

Höhlenbäume, Brachen, Horstbäume des Planungsgebietes planungsrelevante Arten mög-

lich. Im Änderungsbereich können insgesamt 13 Fledermausarten vorkommen, welche dort 

potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten haben. Insgesamt sind 33 Vogelarten möglich, 

darunter 30 Vogelarten mit potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Im Verlauf der Planung wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I (ASP I)12 für den 

Bebauungsplan Nr. 150 durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die Realisierung der geplanten 

Wohnsiedlung unter dem Aspekt des Artenschutzes für das Plangebiet ohne Einschränkungen 

vorgenommen werden. Es gilt allerdings das strikte Störungsverbot wildlebender Tiere zur 

Fortpflanzungszeit:  

Å Flächenwirksame Maßnahmen, insbesondere Rodung von Gehölzen, sind im Zeit-
raum vom 1.März bis 30. September eines jeden Jahres zu unterlassen. 

Å Beim Abriss der Gebäude ist im Falle des Auffindens einzelner Zwergfledermäuse 
(eventuell unter den Abdeckblechen über den Dachkanten zu erwarten) der Kontakt 
zur Unteren Naturschutzbehörde zu suchen, damit mögliche Findlinge sachgerecht 
versorgt werden können. 

Im Planungsraum außerhalb des geplanten Wohngebiets sind keine aktuellen Vorkommen 

planungsrelevanter Arten bekannt. Die vorhandenen Lebensräume im Umfeld der bestehen-

den Gebäude weisen heute keine geeigneten Strukturen für planungsrelevante Arten auf. 

Wenn hier in Zukunft konkrete Abrisse und Bauvorhaben anstehen, sollten im Baugenehmi-

gungsverfahren artenschutzrechtliche Prüfungen festgelegt werden. 

Eingriff und Ausgleich  

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen. Fast 

das gesamte Plangebiet ist nicht durch einen Bebauungsplan überplant. Die durch das Plan-

vorhaben verursachten Eingriffe sind daher bei der Aufstellung des Bebauungsplanes der der-

zeitigen Realnutzung sowie den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 118 

gegenüber zu stellen, um einen evtl. Kompensationsbedarf zu ermitteln.  

                                                
11 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Geschützte Arten in 
NRW: Planungsrelevante Arten für die Quadranten 3 und 4 im Messtischblatt 4517, https://arten-
schutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt, zuletzt abgerufen am 09.05.2023 
12 Ludescher, ASP, 2024 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt
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4.2.3 Schutzgut Fläche / Boden 

 

Abbildung 12: Bodentypen im Änderungsbereich 

Nach der Bodenkarte NRW13 sind zwei unterschiedliche Bodentypen im Änderungsbereich 

festzustellen: 
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13 Geschäftsstelle IMA GDI.NRW: Geoportal NRW, https://www.geoportal.nrw, zuletzt abgerufen am 
03.01.2023 

https://www.geoportal.nrw/
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Bodenfrucht-
barkeit 

vor-
han-
den 

gedrossel-
ter Ablei-
tung) 

In einer orientierenden Altlastenuntersuchung14 vom Februar 2022 stellt die Kleegräfe Geo-

technik GmbH in Bezug auf den Wirkungspfad Boden ï Mensch eine Gefährdung durch Blei-

belastungen und Cadmium auf den Flurstücken 364, 446, 1005, 1010 und 1011 fest. Insbe-

sondere hinsichtlich der Wohnnutzungen auf den Flurstücken 364, 1010 und 1011 sind diese 

Belastungen problematisch. Die Analysen ergaben überwiegend kontrollanalytisch unauffäl-

lige KW-Gehalte, zumeist unterhalb der messtechnisch angesetzten Nachweisgrenze. Ledig-

lich die Einzelprobe 13/1 aus dem Bereich eines Schweröltanks auf dem Flurstück 1011 wies 

einen erhöhten KW-Gehalt innerhalb des LAWA-Prüfwertbereiches auf. Der Parameter PAK 

lag in insgesamt sieben der untersuchten Mischproben erhöht innerhalb des LAWA-Prüfwert-

wertbereiches vor. Der Parameter BTEX lag mit Ausnahme der Mischprobe ĂMB BS 

15a+16+17ñ auf dem Flurst¿ck 446 jeweils unterhalb der messtechnisch angesetzten Nach-

weisgrenze. In der vorgenannten Probe lag der BTEX-Gehalt mit 13,0 mg/kg innerhalb des 

Maßnahmenschwellenwertbereichs der LAWA. Sollten diese Flächen im Zuge der Umnutzung 

als Wohngebiet entsiegelt werden, besteht die Notwendigkeit zur Durchführung ergänzender 

Maßnahmen zur Unterbindung einer Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch 

(Auskofferung im relevanten Tiefenbereich, Vollversiegelung bei bereits versiegelten Berei-

chen und flächendeckender Auftrag eines nachweislich unbedenklichen Mutterbodens in 

Spielplatz- und Gartenbereichen). 

 

Abbildung 13: Bereiche belasteter Böden (gelb) im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ 
(rot abgegrenzt) 15 

Insgesamt ist somit eine Verbesserung für das Schutzgut Boden zu erwarten, da in einigen 

Teilen Fläche entsiegelt wird und Altlasten ausgekoffert werden. 

                                                
14 Kleegräfe Geotechnik GmbH: Altlastenuntersuchung, Lippstadt: Februar 2022 
15 GeoBasis-DE / BKG, Tim-Online, 2022 
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4.2.4 Schutzgut Wasser 

Im Änderungsbereich besteht keine Wasserschutzzone. 

Grundwasser 

Laut Bodenkarte NRW16 ist oberflächennah kein Grundwasser im Änderungsbereich vorhan-

den, der Flurabstand ist sehr hoch.  

Oberflächengewässer 

Rund 50 m südöstlich des Gebietes fließt die Möhne unterirdisch in Richtung Norden, wo diese 

am nordöstlich liegenden Klärwerk sich mit der Hunderbecke vermischt und da-nach oberir-

disch in die Aa fließt. Das Gebiet liegt nicht in einem Hochwasserrisikogebiet, ebenso wenig 

in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

Abbildung 14: Gewässer in der Nähe des Änderungsbereichs17 

Starkregen 

Im Änderungsbereich liegt die in Bezug auf Starkregen problematischste Stelle im Norden an 

der Ketteler Straße (mit Wassertiefen bei seltenem Starkregen bis zu 2 m sowie bei extremem 

Starkregen bis zu 4 m). 

Im östlichen Bereich außerhalb des Änderungsbereichs im Bereich der Straße An der Hunder-

becke können Wasserstände bis über 4 m auftreten. Dies ist insbesondere auf den Bahndamm 

zurückzuführen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl und Intensität der Niederschläge bei 

Starkregen ist mit der Zunahme von Abflüssen zu rechnen, wobei eher eine Entsiegelung im 

Änderungsbereich zu erwarten ist. Dies führt erwartungsgemäß zu einem geringen Oberflä-

chenwasserabfluss, der z.B. zur Entschärfung von Gefahrenstellen im Umfeld des Plangebie-

tes, insbesondere im Bereich der Straße An der Hunderbecke, beitragen kann. 

                                                
16 Geschäftsstelle IMA GDI.NRW, Geoportal NRW, 2023 
17 Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW 
(ELWAS): https://www.elwasweb.nrw.de, zuletzt abgerufen am 04.01.2023 

https://www.elwasweb.nrw.de/
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Abbildung 15: Starkregengefahrenkarte NRW18 

4.2.5 Schutzgut Klima 

Lokalklima 

 

Abbildung 16: Klimatope im Änderungsbereich19 

Im Änderungsbereich herrscht im Norden und Nordwesten dichtes Gewerbe- und Indust-

rieklima, im Süden an der Papestraße Vorstadtklima. Mit einer Umsetzung der Planung ist zu 

erwarten, dass sich das Klima im Bereich der geplanten Wohnnutzungen, gemäß der umlie-

genden Bebauung einem Vorstadtklima anpasst und sich damit bioklimatisch verbessert. Im 

Bereich des westlichen Mischgebiets wird sich voraussichtlich ein Gewerbe- und Indust-

rieklima entwickeln. Im südlichen Mischgebiet wird voraussichtlich das Vorstadtklima erhalten 

bleiben, solange hier nicht erheblich nachverdichtet wird 

                                                
18 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Fachinformationssys-
tem ĂKlimaatlas Nordrhein-Westfalenñ, https://www.klimaatlas.nrw.de, zuletzt abgerufen am 
04.01.2023 
19 Ebd. 

https://www.klimaatlas.nrw.de/
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Klimaschutz 

Bei Realisierung der Planung ist das geltende Gebäudeenergiegesetz zu berücksichtigen. Der 

Vorhabenträger hat im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen, wie er die Vorgaben ein-

halten will.  

Klimaanpassung 

Durch den Klimawandel ist künftig v.a. mit steigenden Temperaturen und heftigeren Starkre-

genereignissen zu rechnen. Im verdichteten Siedlungsraum kann das Niederschlagswasser 

nicht oder nur eingeschränkt auf den versiegelten Flächen versickern. Daher sollte grundsätz-

lich ï wo möglich - eine Versiegelung weitgehend vermieden werden und in Bereichen, wo 

eine befestigte Fläche funktional erforderlich ist, sollten je nach Nutzung und Belastungsklasse 

wasserdurchlässigen Befestigungsmaterialien wie Rasengittersteinen, Schotterrasen, wasser-

durchlässigem Pflaster u.a. der Vorzug gegeben werden, damit möglichst viel Niederschlag 

vor Ort versickern kann. Hiermit ist auch ein positiver Synergieeffekt zur Hitzebetroffenheit 

verbunden, denn die Bodenkühlleistung und die Verdunstungskühlung wirken sich hier positiv 

aus. 

Ferner kann bei steigenden Temperaturen in den Sommermonaten ein höherer Energieauf-

wand zur Kühlung entstehen, gleichzeitig kann im Winter der Energieaufwand zur Heizung 

geringer werden. 

Lufthygiene 

Es gibt eine inaktive Messstation in Brilon, ca. 1.250 m Entfernung (Im Kissen 15)20, die auf 

Grund ihrer Lage im Industriegebiet jedoch für das Plangebiet nicht repräsentativ wäre. Brilon 

liegt nicht im Bereich von Luftreinhalteplänen in NRW.  

Für die Stadt Brilon wurde im Jahr 2012 von der Ludwig-Maximilians-Universität München eine 

lufthygienische Begutachtung für die Anerkennung als Luftkurort durchgeführt21. Gemäß die-

ser Begutachtung erfüllt die Stadt Brilon uneingeschränkt die Bedingungen der kurorttypi-

schen, lufthygienischen Gegebenheiten. Bis heute trägt die Stadt den Titel als Kneipp-Heilbad. 

Durch die Planung sind keine Verschlechterungen der Luftreinheit zu erwarten, dementspre-

chend werden auch keine Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität im Rahmen der Pla-

nung erforderlich. 

4.2.6  Schutzgut Kultur- und Sachgüter, kulturelles Erbe 

Im Änderungsbereich befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude. Daneben sind keine 

Objekte mit besonderer kultureller oder historischer Bedeutung sowie besonderen Sachgüter 

bekannt, die von den Vorhaben tangiert werden. 

Bei Bodeneingriffen könnten Bodendenkmäler entdeckt werden; dazu werden in den Plan Hin-

weise aufgenommen, wie in dem Fall zu verfahren ist. 

                                                
20Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Messorte der Luftquali-
tätsüberwachung in NRW, https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/messorte-und-werte, zu-
letzt abgerufen am 13.06.2024 
21 Kleinschmidt, Jürgen: Lufthygienische Begutachtung für den Kneippkurort Brilon nach dem IN-
BEKU-Modell (LMU München). Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für med. Balneologie 
und Klimatologie, Bad Wörishofen: 19.08.2012 
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4.3 Störfälle und Risiken 

Störfallbetriebe sind im Plangebiet nicht zulässig. Im Nordosten des Gebietes liegt der Entsor-

gungsbetrieb Lobbe. Im weiteren Verfahren ist zu klären, ob dieser Betrieb als Störfallbetrieb 

eingestuft ist. 

4.4 Kumulierung, Wechselwirkungen 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben in benachbarten Plangebieten ist hier 

nicht zu erwarten. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Immissionen (durch Anwohner- und Kunden-

verkehr), Klima (durch Bebauung und Versiegelung) und dem Menschen sind möglich. 

5 Anderweitige Planungsmºglichkeiten, zusªtzliche Anga-

ben 

5.1 Prüfung von Planungsalternativen 

Im Norden des Gleisbogens plant die Stadt Brilon eine durchgreifende städtebauliche Neuord-

nung der ehemaligen Industrieflächen des Nolte-Geländes. Die stadtzentrumsnahe Fläche der 

Industriehallen (ehem. Nolte-Gelände) ist durch die Lage in der Kernstadt, die Nähe zu Nah-

versorgung und Infrastrukturen am Bahnhof in besonderem Maße geeignet für ein neues 

Quartier mit diversen städtischen Wohnformen sowie anderem, nicht störenden Gewerbe.  

Der Änderungsbereich ist überwiegend ï vor allem im Norden, Westen und Südwesten ï von 

Wohn- oder Mischgebieten umgeben. An dem Standort ist eine Ansiedlung emittierender In-

dustriebetriebe wegen des Umgebungsschutzes nicht möglich. Der Standort in zentrumsnaher 

Lage ist städtebaulich integriert und grenzt an einen Bahnhof und ein Nahversorgungszent-

rum. Die Realisierung des Gleisbogenquartiers am Standort ist somit alternativlos und ent-

spricht sowohl den gegenwärtigen Nutzungen als auch den örtlichen Entwicklungsperspekti-

ven. 

5.2 Beschreibung der u. U. verbleibenden erheblichen Negativauswirkun-

gen 

Das Verkehrsaufkommen und die Verkehrsimmissionen werden sich durch den Neubau der 

Wohn- und Gewerbegebäude erhöhen.  

Auswirkungen auf die planungsrelevanten Arten können erst nach der Artenschutzprüfung be-

urteilt werden. 

5.3 Zusätzliche Angaben 

Methodik 

Nach einer Begehung des Änderungsbereichs erfolgte die Beschreibung der Umwelt auf Basis 

verfügbarer Informationen im Internet und ergänzender Gutachten. Die Angaben zu potenzi-

ellen Umweltbeeinträchtigungen erfolgten vor dem Hintergrund von Erfahrungen mit anderen 

Wohn- und Gewerbebauprojekten und mit Hilfe eigener Recherchen. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Teilweise fehlende Angaben wie zum Lärmschutz und zu planungsrelevanten Arten werden 

durch Fachgutachten ersetzt. Zur Emission von Treibhausgasen und zum Energieverbrauch 

liegen noch keine Angaben des Vorhabenträgers bzw. Betreibers vor. 
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5.4 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkun-

gen auf die Umwelt bei der Durchführung des Bebauungsplans (Mo-

nitoring) 

Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund 

der Durchführung des Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen. So sollen insbeson-

dere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen frühzeitig ermittelt werden, um ge-

eignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Sofern sich nach Errichtung der Vorhaben 

Erkenntnisse über erhebliche Umweltauswirkungen ergeben, deren Überwachung externen 

Behörden obliegt, sind diese Behörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Stadt ent-

sprechend zu unterrichten. 

Gemäß dieser Zielsetzung konzentrieren sich Überwachungsmaßnahmen auf die Umsetzung 

der Maßnahmen zum Schutz und zur Anpassung an den Klimawandel. 

6 Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltpr¿fung 
Zu der Planung sind zusammenfassend folgende Auswirkungen zu erwarten:  

Wird im Laufe des Verfahrens ergänzt. 

 

Referenzliste (Stand: September 2024) 
Referenzliste der Quellen für den Umweltbericht gem. BauGB Anlage 1 Nr.3 Buchstabe d 

Gesetzliche Grundlagen / Verordnungen / Erlasse / Verwaltungsvor-

schriften, in der jeweils geltenden Fassung 

Å Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Å Baugesetzbuch (BauGB) 

Å Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Å Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz ï BBodSchG) 

Å Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

Å Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz 
ï BImSchG) 

Å Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz ï 
BNatSchG) 

Å Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (Anlage zur 
Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hoch-
wasserschutz - BRPHV) 

Å Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz ï DSchG) 

Å Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder FFH-Richtlinie) 

Å Richtlinie zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen / Geruchsimmis-
sions-Richtlinie (GIRL) 

Å Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG) 

Å Landesbodenschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LBodSchG NRW) 

Å Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz ï 
LNatSchG NRW) 
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Å Wassergesetz für das Land Nordrhein- Westfalen (Landeswassergesetz ï LWG) 

Å Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

Å Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsgesetzes (Störfallverord-
nung ï 12. BImSchV) 

Å Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm ï TA Lärm) 

Å Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft ï TA Luft) 

Å Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm ï 
Umgebungslärmrichtlinie 

Å Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung ï 16. BImSchV) 

Å Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Verordnung über die Lärmkartierung ï 34. BImSchV) 

Å Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. 
BImSchV) 

Å Richtlinie 2009/147/EG zum Schutz wildlebender Vogelarten und ihrer Lebensräume 
und zur Einrichtung Europäischer Vogelschutzgebiete (Vogelschutzrichtlinie) 

Å Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie) 

Å Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 

Å Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorha-
ben (Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW) 

Å Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Å Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Pla-
nungs- oder Zulassungsverfahren (Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW) 

Gutachten 

Kleegräfe Geotechnik GmbH: Altlastenuntersuchung, Lippstadt: Februar 2022 

Kleinschmidt, Jürgen: Lufthygienische Begutachtung für den Kneippkurort Brilon nach dem 

INBEKU-Modell (LMU München). Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für med. 

Balneologie und Klimatologie, Bad Wörishofen: 19.08.2012 

Ludescher, Fritz: Artenschutzrechtliche Pr¿fung zum Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige 

Nolte Hallenñ in Brilon, Bochum: 2024 

Sonstige Quellen 

Bezirksregierung Arnsberg: Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauer-

landkreis, 2012 

Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in 

NRW (ELWAS): https://www.elwasweb.nrw.de 

GeoBasis-DE / BKG 2024 / EuroGeographics, Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, 

https://www.tim-online.nrw.de 
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Geschäftsstelle IMA GDI.NRW: Geoportal NRW, https://www.geoportal.nrw 

Kleegräfe Geotechnik GmbH: Altlastenuntersuchung, Lippstadt: Februar 2022 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Fachinformations-

system ĂKlimaatlas Nordrhein-Westfalenñ, https://www.klimaatlas.nrw.de 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Geschützte Arten 

in NRW: Planungsrelevante Arten für die Quadranten 3 und 4 im Messtischblatt 4517, 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Messorte der Luft-

qualitätsüberwachung in NRW, https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/messorte-

und-werte 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen: NW SIB, www.nwsib-online.nrw.de 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-

Westfalen: Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, Gesamtfassung Juni 2020, 

https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf 

Schulten Stadt- und Raumentwicklung: Nutzungskonzept Briloner Innenstadt 2030, Dortmund: 

April 2022, https://www.o-sp.de/brilon/plan?L1=13&pid=64932 

Schulten Stadt- und Raumentwicklung: Wohnbaulandbedarfsanalyse für die Stadt Brilon, Dort-

mund: Juni 2020, https://www.o-sp.de/brilon/plan?L1=13&pid=64929Stadt Brilon: Flächennut-

zungsplan in der Fassung vom Februar 2022, https://www.o-sp.de/brilon/fnp 

Stadt Brilon: Umsetzungsstrategie des Wohnbaulandkonzeptes, Brilon: 15.07.2021, 

https://www.o-sp.de/brilon/plan?L1=13&pid=64929 

Essen, den 25.09.2024 

  
Michael Happe, Stadtplaner AKNW 
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Teil B2: Umweltbericht - Teilbereich Kalvarienberg, Burha-

gen 

1 Einleitung 
Grundsätzlich ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 UVPG i.V.m. Anlage 5 des UVPG bei allen Bauleit-

planverfahren eine Umweltprüfung erforderlich. Dementsprechend erfordert auch ein Aufhe-

bungsverfahren eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Die erheblichen Umweltauswir-

kungen sind in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Dies erfolgt gemäß der 

Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB. Der Umweltbericht bildet einen Bestandteil 

der Begründung und ist bei der Abwägung zu berücksichtigen. 

Der folgende Umweltbericht stellt das umweltrelevante Abwägungsmaterial für die 117. Ände-

rung des Flªchennutzungsplanes der Stadt Brilon ĂBereich Ehemalige Noltehallenñ Teilbereich 

Kalvarienberg, Burhagen zusammen und bereitet es für die abschließende Abwägung der Um-

weltbelange mit den Belangen des Vorhabens auf. Der Umweltbericht entsteht in Ergänzung 

zum Umweltbericht ĂBereich Ehemalige Noltehallenñ und umfasst die beiden Einzelflªchen im 

Teilbereich Kalvarienberg, Burhagen.   Er dokumentiert dabei, in welcher Weise die Bewertung 

der ermittelten und beschriebenen Umweltauswirkungen des Vorhabens im Rahmen der bau-

leitplanerischen Abwägung berücksichtigt worden ist. Damit ist gewährleistet, dass die Abwä-

gung der umweltrelevanten Belange mit denen des Vorhabens transparent dargestellt wird. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleit-

plans 

Die Eigentümergemeinschaft des Areals der ehemaligen Nolte Hallen im Norden des Gleisbo-

gens in der Kernstadt Brilon beabsichtigt, das Gelände neu zu entwickeln. Die bestehenden 

Gebäude sind marode und sollen abgerissen werden. Den ansässigen Betrieben soll eine 

Möglichkeit geboten werden, in dem ca. 10 ha großen Areal zu verbleiben, hierzu sollen neue 

Gewerbehallen entstehen. 3,6 ha der Flächen soll hingegen einer Wohnnutzung zugeführt 

werden. 

Die städtebauliche Neuordnung und Aufwertung des Areals entspricht auch dem Ziel einer 

adäquaten Wohnraumversorgung der Briloner Bevölkerung. Mit dem Vorhaben wird der in 

dem Wohnbaulandkonzept ermittelte mittel- bis langfristige Bedarf angesprochen. In zentraler 

Lage mit guter Erreichbarkeit zu Versorgungseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsinfra-

strukturen können Wohnkapazitäten in den unterschiedlichen Segmenten entstehen. Darüber 

hinaus wird mit dem Vorhaben dem Ziel der Innenentwicklung entsprochen und der Außenbe-

reich geschont. 

Der Regionalrat hat auf Antrag der Stadt Brilon vom 21.04.2023 in seiner Sitzung am 21.März 

2024 die 18. Änderung des Regionalplans Arnsberg ï Teilabschnitt Kreis Soest und Hoch-

sauerlandkreis in der Stadt Brilon festgestellt, der somit rechtswirksam ist (vgl. MWIKE NRW 

2024). 

Für die Stadt Brilon bestand ein Überhang an Wohnbaufläche, weshalb über den Bedarf hin-

ausgehende Allgemeine Siedlungsbereich (ASB) Flächen zurückentwickelt wurden. Es han-

delt sich dabei um einen ca. 8 ha großen ASB Kalvarienberg/Burhagen, der mit Änderung des 

Regionalplans als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt wird. Begründet wird 

die Rückentwicklung dieses ASB neben dem Flächenüberhang auch durch die eingeschränkte 

Entwicklungsmöglichkeit des Bereiches. Im nordwestlichen Teilbereich Burhagen bestehen 

bergbaubedingte Hemmnisse und im südöstlichen Teilbereich Kalvarienberg bestehen auf-

grund der kleingliedrigen Eigentümerstrukturen und der jeweiligen Eigentümerinteressen ab-

sehbar keine Entwicklungsmöglichkeiten. Nachgelagert ist auch hier eine FNP-Änderung 
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notwendig, welche parallel zur Entwicklung des Bereiches ĂEhemalige Noltehallenñ durchge-

führt wird. 

Der wirksame FNP stellt das Plangebiet (Burhagen/Kalvarienberg) in beiden Teilflächen als 

Wohnbaufläche (W) dar. Diese Flächen sollen künftig als Fläche für die Landwirtschaft darge-

stellt werden, sodass eine Änderung des FNPs notwendig ist.  

Die Änderung wird in einem Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. Das 

Verfahren umfasst die  nderungen des FNPs in den Bereichen ĂEhemalige Nolte Halleñ und 

ĂBurhagen/Kalvarienbergñ sowie gleichzeitig die Aufstellung des zur Umsetzung der geplanten 

Nutzung notwendigen Bebauungsplan Nr. 150 ĂEhemalige Nolte Hallenñ. 

Für die beiden Teilbereiche im Westen der Stadt gibt es keine rechtskräftigen Bebauungs-

pläne. 

 
Abbildung 17: Rechtswirksamer Flächennutzungs-
plan (Stadt Brilon 1981)   

Abbildung 18: Änderungsentwurf des Flächennut-
zungsplanes (Stadt Brilon 2024) 

1.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb des Regierungsbezirkes Arnsberg, im Stadt-

gebiet Brilons und ist naturräumlich dem Nordsauerländer Oberland zugeordnet. Angrenzende 

Flächen werden, soweit dies für einzelne Schutzgüter relevant ist, schutzgutspezifisch in die 

Betrachtung einbezogen. 

Die Teilgebiete befinden sich im Südwesten der Kernstadt Brilons. Die Teilfläche Burhagen 

(TF 1) ist vollständig von Bebauung umschlossen. An die Teilfläche Kalvarienberg (TF 2) 

grenzt südöstlich der namensgebende Kalvarienberg. Ansonsten ist auch diese Fläche von 

Bebauung umschlossen. Es handelt sich dabei überwiegend um Wohnbebauung. Die TF 1 

liegt zwischen dem Burhagener Weg (Nordosten) und der Ackerstraße (Südwesten) die auch 

nordöstlich an die TF 2 grenzt. Innerhalb der beiden Teilflächen gibt es keine befestigten Wege 

oder Straßen. Lediglich bei der Teilfläche Kalvarienberg kreuzt ein von der Elisabethstraße im 

Nordosten der Fläche ausgehender Weg mit wassergebundener Wegedecke die Untersu-

chungsfläche. 

Beide Untersuchungsflächen werden von landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt.  
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Bei der TF1 ragen, von der Wohnbebauung entlang der Elisabethstraße und dem Burhagener 

Weg ausgehende, Gärten in das Gebiet. Bauliche Strukturen beschränken sich auf private 

Hütten/Schuppen in den Gärten, sowie landwirtschaftlich genutzte Gebäude auf Seiten des 

Burhagener Weges. Im Untersuchungsgebiet sind nur vereinzelt verstreute Gehölze vorzufin-

den, die vorzugsweise im Bereich der Privatgärten entlang der Außengrenze des Gebietes 

vorkommen. 

In die TF 2 ragen kleinflächig im Nordosten private genutzte Grünflächen und Gärten in die 

Untersuchungsfläche. Bebauung finden sich einzelne, privat genutzte Hütten und landwirt-

schaftliche Schuppen. Der Kalvarienberg ist von Fußwegen durchzogen, welche vorwiegend 

mit einer wassergebunden Wegedecke ausgestattet sind. Der Kalvarienberg weißt eine wald- 

oder fasst parkähnliche Gehölzstruktur auf und ist Teil des Kreuzweges in Brilon. Die Unter-

suchungsfläche weißt für landwirtschaftlich genutzte Grünlandbereiche typische Gehölzstruk-

turen auf in Form von Hecken und Feldgehölzen. Diese sind vereinzelt entlang des westlichen 

Rand des Untersuchungsgebiet verstreut.  

 
Abbildung 3: Luftbild der Teilbereiche Burhagen (TF1 links) und Kalvarienberg (TF2 rechts) (HSK o. D.: www) 

Beide Untersuchungsgebiete liegen außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplan 

Briloner Hochfläche (vgl. HSK 2008). In 400-500 Metern Entfernung liegen die Naturschutzge-

biete 2.1.53 ĂDrei Steineñ (vgl. HSK 2008: 93), 2.1.27 ĂBurhagener Wegñ (vgl. HSK 2008: 66) 

und 2.1.28 ĂDerkerstein/Itzelsteinñ (vgl. HSK 2008: 67). 

Die NSGs ĂDrei Steineñ und ĂBurhagener Wegñ liegen im Bereich des FFH-Gebiet DE-4617-

303 ĂKalkkuppen bei Brilonñ. 

Gesetzlich geschützte Biotope gibt es innerhalb des Untersuchungsgebiet keine. Erst westlich 

und südlich liegen jeweils im Bereich der Naturschutzgebiete/FFH-Gebiete die Biotope BT-

4617-0141-2015, BT-4617-0140-2015 (NSG Drei Steine); BT-4617-0099-2005, BT-4617-

0133-2015, BT-4617-0068-2005, BT-4617-0134-2015, BT-4617-0011-2014, BT-4617-0009-
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2014, BT-4617-0132-2015 (NSG Burhagener Weg); BT-4617-0349-2005, BT-4617-0348-

2005 (zwischen NSG Burhagener Weg und Derkerstein/Itzelstein); BT-4617-0030-2005, BT-

4617-0027-2005 (NSG Derkerstein/Itzelstein). Es handelt sich vornehmlich um naturnahe 

Kalktrockenrasen, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation und Nass- und Feuchtgrünland sowie 

Waldmeister- Buchenwald (vgl. LANUV NRW 2018: www) 

Westlich ist das Landschaftsschutzgebiet Typ B 2.3.2.8 ĂOffenlandflªchen s¿dwestlich Brilonñ 

festgesetzt (vgl. HSK 2008: 132), s¿dlich das Landschaftsschutzgebiet Typ C 2.3.3.28 ĂVoÇ-

kuhleñ (vgl. HSK 2008: 154). Die Schutzgebiete tragen in der Landschaftsinformationssamm-

lung NRW (LINFOS NRW) des Landesamts für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV NRW) die Objektkennung LSG-4617-0026 und LSG-4617-0027 (vgl. LANUV NRW 

2018). 

1.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

In dem vorliegenden Fall handelt es sich um die Anpassung des Flächennutzungsplanes für 

die Teilbereiche Burhagener Weg und Kalvarienberg. Für den Bereich gibt es keinen rechts-

kräftigen Bebauungsplan.  

Nach der Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach 

§ 35 BauGB zu beurteilen sein. Im Rahmen des dann gegebenenfalls erforderlichen Bauge-

nehmigungsverfahrens dürfen öffentliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, wes-

halb umweltrelevante Belange, wie z. B. die des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

des Bodenschutzes, oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert nicht 

beeinträchtigt werden dürfen.  

Diese einschlägigen fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele des Umweltschutzes wer-

den darüber hinaus im Rahmen der Schutzgutbetrachtung als Grundlage bzw. Bewertungs-

maßstab beachtet und finden somit in dem vorliegenden Bauleitplanverfahren Berücksichti-

gung. 

Nachfolgend werden die entsprechenden Ziele, die für das Änderungsverfahren von Bedeu-

tung sind, und die Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der vorliegenden Bauleit-

planung berücksichtigt werden, dargestellt. Hierzu zählen die Ziele und Grundsätze der Raum-

ordnung, die Ziele der kommunalen Bauleitplanung sowie weitere Fachgesetze und Fachpla-

nungen, die auf eine Sicherung oder Verbesserung des Zustands der Umwelt ausgerichtet 

sind. 

1.3.1 Beachtenspflichtige Ziele der länderübergreifenden Raumordnung 

In dem länderübergreifenden Raumordnungsplan Hochwasserschutz vom 19.08.2021 sind 

textliche Ziele formuliert, welche bei der kommunalen Bauleitplanung beachtenspflichtig sind. 

Umweltrelevante Ziele der Raumordnung Zugrunde liegende Raumordnungspla-

nungen 

1. Hochwasserrisikomanagement 

 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen einschließlich der Siedlungsent-

wicklung sind die Risiken von Hochwassern 

nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen 

verfügbaren Daten zu prüfen; dies betrifft ne-

ben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts ei-

nes Hochwasserereignisses und seinem 

Länderübergreifender Raumordnungsplan 

für den Hochwasserschutz (BBSR 2021: 3) 
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räumlichen und zeitlichen Ausmaß auch die 

Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeit. 

Ferner sind die unterschiedlichen Empfind-

lichkeiten und Schutzwürdigkeiten der ein-

zelnen Raumnutzungen und Raumfunktio-

nen in die Prüfung von Hochwasserrisiken 

einzubeziehen. 

2. Klimawandel und -anpassung 

 

Die Auswirkungen des Klimawandels im Hin-

blick auf Hochwasserereignisse durch ober-

irdische Gewässer, durch Starkregen oder 

durch in Küstengebiete eindringendes Meer-

wasser sind bei raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen einschließlich der 

Siedlungsentwicklung nach Maßgabe der 

bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten 

vorausschauend zu prüfen. 

Länderübergreifender Raumordnungsplan 

für den Hochwasserschutz (BBSR 2021: 3) 

Eine nähere Auseinandersetzung mit den vorgenannten Zielen bezüglich des Hochwasserri-

sikomanagements und der Auswirkungen des Klimawandels, erfolgt in dem Kapitel 2.5 Schutz-

gut Wasser. 

1.3.2 Beachtenspflichtige Ziele des Umweltschutzes der Regionalplanung 

Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis vom 

30.03.2012 trifft textliche und zeichnerische Ziele. Der Regionalplan Arnsberg stellt den Be-

reich nach der 18. Änderung (Bekanntmachung 11.06.2024) (vgl. Bezirksregierung Arnsberg 

2012) als allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich dar. Die Änderung des Flächennutzungs-

planes wird mit den (Umwelt-) Zielen der Raumordnung entsprechend § 34 Abs. 1 und 5 LPlG 

abgestimmt. Die Ziele sind bei der Planung zu beachten. 
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Abbildung 19: Lage des Untersuchungsgebietes im Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hoch-
sauerlandkreis (Bezirksregierung Arnsberg 2012: www) 

Umweltbezogene Ziele der Raumordnung Zugrunde liegende Regionalplanungen 

RP Ziel 1: Freiraumverträgliche Siedlungsent-

wicklung 

 

Nicht mehr erforderliche oder nicht umsetz-

bare Siedlungsflächen sind in Freiraum umzu-

wandeln. 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKS-

REGIERUNG ARNSBERG 2012: 36) 

RP Ziel 4: Erhaltende Kulturlandschaftsent-

wicklung 

 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen sind der Charakter der Kulturland-

schaften mit ihren bedeutsamen Kulturland-

schaftsbereichen und -elementen sowie die 

historisch wertvollen Orts- und Landschaftsbil-

der zu bewahren und weiter zu entwickeln. 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKS-

REGIERUNG ARNSBERG 2012: 43-45) 

RP Ziel 5: Bedarfsgerechte Umsetzung der 

ASB 

 

Bauleitplanerisch gesicherte Flächenreser-

ven, die absehbar nicht einer entsprechenden 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKS-

REGIERUNG ARNSBERG 2012: 46-48) 
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Nutzung zugeführt werden, sind in Freiraum 

umzuplanen. 

RP Ziel 17: Freiraumschutz 

 

Wegen ihrer Nutz- und Schutzfunktionen, ihrer 

Landschaftsbildqualität, ihrer Erholungs- und 

Ausgleichsfunktionen und ihrer Funktionen als 

Lebensräume für Pflanzen und Tiere sind die 

bestehenden Freiräume zu erhalten und zu 

entwickeln. 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKS-

REGIERUNG ARNSBERG 2012: 67-68) 

RP Ziel 18: Allgemeine Freiraum und Agrarbe-

reiche 

 

In den Allgemeinen Freiraum- und Agrarberei-

chen ist die Funktion- und Nutzungsfähigkeit 

der Naturgüter auch als Grundlage für die 

Landwirtschaft und das Landschaftsbild zu si-

chern. 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKS-

REGIERUNG ARNSBERG 2012: 69-71) 

RP Ziel 29: Bereiche für den Grundwasser- 

und Gewässerschutz 

 

(1) Die Bereiche für den Grundwasser- und 

Gewässerschutz sind von allen Beeinträchti-

gungen zu schützen, die eine Wassergewin-

nung gefährden oder die Wasserbeschaffen-

heit beeinträchtigen können. Deshalb sind in 

diesen Bereichen insbesondere 

�x Raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, die großflächige Ver-
sieglung zur Folge haben, 

�x Die Errichtung von wassergefährden-
den Anlagen oder Fernleitungen und 

�x Die Errichtung von Abfallentsorgungs-
anlagen 

nicht zulässig. 

 

(2) Bei der Überlagerung von Bereichen für 

den Grundwasser- und Gewässerschutz und 

Siedlungsbereichen sind durch die Bauleitpla-

nung und die Fachplanung verbindliche Rege-

lungen zu treffen, um Wassergefährdung aus-

zuschließen. 

 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKS-

REGIERUNG ARNSBERG 2012: 89-91) 
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(4) Im Bereich (é) der Massenkalkvorkom-

men um Brilon (é) ist bei allen raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen in beson-

derem Maße der Schutz des Grundwassers 

vor Verunreinigungen sicherzustellen. 

Den vorgenannten Zielen wird mit dem vorliegenden Planvorhaben gefolgt. Die Entwicklungs- 

und Erhaltungsmöglichkeiten im Sinne der RP Ziele 4, 5, 17, 18 und 29 werden mit der Ände-

rung des FNPs erhöht. Die Ziele finden darüber hinaus Berücksichtigung bei der Bewertung 

der Schutzgüter. 

1.3.3 Abwägungsrelevante Grundsätze des Umweltschutzes der Regionalplanung 

Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis vom 

30.03.2012 formuliert textliche und zeichnerische Grundsätze. Diese sind bei der Abwägung 

zu beachten. 

Umweltbezogene Grundsätze der Raum-

ordnung 

Zugrunde liegende Regionalplanungen 

RP Grundsatz 5 Klimaschutz 

 

Die räumliche Entwicklung im Plangebiet soll 

auch den raumbedeutsamen Aspekten des 

prognostizierten Klimawandels Rechnung 

tragen. Dazu sind insbesondere durch die 

kommunale Bauleitplanung, aber auch bei 

allen anderen raumrelevanten Planungen 

sowohl Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch Maßnahmen, die 

der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

zu entwickeln und umzusetzen. 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKSRE-

GIERUNG ARNSBERG 2012: 37-38) 

RP Grundsatz 8: Erhaltende Kulturland-

schaftsentwicklung 

 

Kulturhistorisch charakteristische Siedlungs- 

und Freiraumstrukturen, die das Orts- und 

Landschaftsbild in besonderer Weise be-

stimmen bzw. durch geeignete Maßnahmen 

entsprechend aufgewertet werden können, 

sollen planerisch gesichert und in ihrer Funk-

tion erhalten und entwickelt werden. 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKSRE-

GIERUNG ARNSBERG 2012: 43-45) 

RP Grundsatz 16: Freiraumschutz 

 

Auf die Funktionsfähigkeit des Freiraums ist 

bei allen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen Rücksicht zu nehmen. Die ver-

schiedenen Freiraumfunktionen sollen im 

Regionalplan Arnsberg. Teilabschnitt Kreis 

Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKSRE-

GIERUNG ARNSBERG 2012: 67-68) 
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Wege einer sachgerechten Abwägung im 

Einzelfall miteinander in Einklang gebracht 

werden. 

Mit der vorliegenden Planung wird den RP Grundsätzen 5, 8 und 16 entsprochen.  

1.3.4 Ziele des Umweltschutzes der Landschaftsplanung 

Die beiden Teilbereiche liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans Briloner 

Hochfläche (2008). Daraus ergeben sich keine Ziele des Umweltschutzes die das Plangebiet 

direkt betreffen. 

Die grundlegenden Ziele der Landschaftsplanung aus dem Bundesnaturschutzgesetz § 

1(BNatSchG) und Landesnaturschutzgesetz NRWs (LNatSchG NRW) zum Schutz und Erhalt 

von Natur werden weiterhin über die Bestimmungen des § 35 BauGB sichergestellt.  

1.3.5 Fachgesetzliche und fachplanerische Vorgaben 

In den nachfolgend dargestellten Fachgesetzen und weiteren fachplanerischen Vorgaben fin-

den sich für das Planvorhaben relevante einschlägige Umweltziele. Es erfolgt eine Kurzdar-

stellung der Ziele.  

Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen Zugrunde liegende Fachgesetze in der je-

weils gültigen Fassung 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Baugesetzbuch (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB; 

§ 1 Abs6 Nr. 7a BauGB) 

Gewährleistung einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung. 

Baugesetzbuch (vgl. § 1 Abs. 5 BauGB) 

Schutz und dauerhafte Sicherung von Natur 

und Landschaft. 

Bundesnaturschutzgesetz 

(vgl. § 1 Abs. 1 BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Viel-

falt. 

Bundesnaturschutzgesetz 

(vgl. § 1 Abs. 2 BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. 

Bundesnaturschutzgesetz 

(vgl. § 1 Abs. 3 BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit sowie des Erholungswertes 

von Natur und Landschaft. 

Bundesnaturschutzgesetz 

(vgl. § 1 Abs. 4 BNatSchG) 

Erhaltung und Schaffung von Freiräumen im 

besiedelten und siedlungsnahen Bereich. 

Bundesnaturschutzgesetz 

(vgl. § 1 Abs. 6 BNatSchG) 

Zugriffsverbote auf wildlebende Tiere der be-

sonders geschützten Arten. 

Bundesnaturschutzgesetz 

(vgl. § 44 Abs. 1 BNatSchG) 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflan-

zen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre 

sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

(vgl. § 1 Abs. 1 & 2 BImSchG) 
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Schutz und verantwortungsvoller Umgang 

mit oberirdischen Gewässern und dem 

Grundwasser. 

Landeswassergesetz des Landes Nord-

rhein-Westfalen (vgl. § 11 LWG NRW) 

Nachhaltige Sicherung und Widerherstellung 

der Funktion des Bodens. 

Bundesbodenschutzgesetz (vgl. 

§ 1 BBodSchG) 

Sparsamer und schonender Umgang mit 

Grund und Boden. 

Landesbodenschutzgesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

(vgl. § 1 Abs. 1 LBodSchG NRW) 

Die vorgenannten Ziele werden im Rahmen der Schutzgutbetrachtung als Grundlage heran-

gezogen und fungieren als Bewertungsmaßstab. 

1.3.6 Vorgaben der Verwaltungsvorschriften und Verordnungen 

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften konkretisieren die Gesetze durch diverse Grenz-, 

Richt- und Orientierungswerte sowie Regelungen bezüglich der Mess- und Bewertungsverfah-

ren.  

Umweltrelevante Ziele aus Fachvorgaben Zugrunde liegende Fachvorgaben in der 

jeweils gültigen Fassung 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen. 

Technische Anleitung Luft (vgl. BMUV 2021: 

www) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche. 

Technische Anleitung Lärm (vgl. BMUV 

2017: www) 

Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchs-

einwirkung in Abhängigkeit von verschiede-

nen Nutzungsgebieten als regelmäßiger 

Maßstab für die höchstzulässige Ge-

ruchsimmission. 

Geruchsimmissionsrichtlinie (vgl. MULNV 

NRW 2009: www) 

Schutz der Gewässer und des Grundwas-

sers sowie Schutz der aquatischen Ökosys-

teme und der direkt von ihnen abhängenden 

Landökosysteme und Feuchtgebiete. 

Wasserrahmenrichtlinie (vgl. EUROPÄISCHES 

PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-

SCHEN UNION 2000: 5-6) 

Schutz und Verbesserung aller Grundwas-

serkörper. 

Wasserrahmenrichtlinie (vgl. EUROPÄISCHES 

PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-

SCHEN UNION 2000: 9) 

Ausweisung von Wasserschutzgebieten. 

Schutz vor Gefährdung und Beeinträchti-

gung der Einzugsgebiete von Trinkwasser- 

gewinnungsanlagen 

Wasserschutzgebietsverordnung des Hoch-

sauerlandkreises (vgl. BEZIRKSREGIERUNG 

ARNSBERG 1997: www) 

Schutz und nachhaltige Nutzung der biologi-

schen Vielfalt. 

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 

(vgl. BMUB 2007: 26 & 43) 
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Förderung der Erhaltung der biologischen 

Vielfalt. 

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (vgl. DER RAT 

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 2007: 

2) 

Schutz, Bewirtschaftung und Regulierung 

der Nutzung sämtlicher wildlebender Vogel-

arten, die im europäischen Gebiet der Mit-

gliedstaaten, auf welches der Vertrag An-

wendung findet, heimisch sind. 

Vogelschutzrichtlinie (vgl. EUROPÄISCHES 

PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-

SCHEN UNION 2009: 8) 

Die vorgenannten Verordnungen und Verwaltungsvorschriften werden zur Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Schutzgüter herangezogen. 

1.3.7 Fachplanungen der Stadt Brilon 

Das Wohnbaulandkonzept der Stadt Brilon ist ein beschlossenes städtebauliches Entwick-

lungs-konzept, welches gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Bauleitplanung zu berück-

sichtigen ist. 

Umweltrelevante Ziele aus den Fachpla-

nungen 

Zugrunde liegende Fachplanungen 

Sparsamer Umgang mit der Ressource Flä-

che und demzufolge die Forcierung der In-

nenentwicklung und die Rückentwicklung 

nicht mehr benötigter oder entwickelbarer 

Flächen 

Wohnbaulandkonzept der Stadt Brilon 

(vgl. STADT BRILON 2021a: 2-4) 

1.4 Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren gesetzlich festgelegte Aufga-

benbereiche durch die Planung berührt werden können, werden über das Planvorhaben un-

terrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-

rungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Als Beurteilungsgrundlage dient der Entwurf des 

Umweltberichtes. 

Vorgebrachte Hinweise und Anregungen werden abgestimmt und finden Eingang in den wei-

teren Prüfprozess. 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, 

die in der Umweltpr¿fung ermittelt wurden 
Ziel der Analyse der Umweltauswirkungen ist es, die mit dem Änderungsverfahren verbunde-

nen Beeinträchtigungen der Schutzgüter aufzuzeigen. Dazu wird für jedes Schutzgut nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB der derzeitige Zustand ermittelt und die Entwicklung prog-

nostiziert. Abschließend werden Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich von Beeinträchtigungen der Schutzgüter thematisiert.  

Nachfolgend wird der ermittelte derzeitige Umweltzustand der jeweiligen Schutzgüter als Ba-

sisszenario dargestellt. Zur Bestandsermittlung wurden vorliegende Datenbanken und ein-

schlägige Literatur ausgewertet, worauf im Einzelnen verwiesen wird. Im Anschluss erfolgt 

eine Prognose über die Entwicklung des Zustandes bei Änderung des Flächennutzungspla-

nes. 
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2.1 Schutzgut Tiere 

Bestandsaufnahme 

Die vorhandene Tierwelt ist aufgrund der Art des Vorhabens nicht anhand gesonderter faunis-

tischer Erfassungen ermittelt worden. Aufgrund der vorliegenden Biotopstrukturen im Untersu-

chungsgebiet und im umliegenden Bereich (samt Flächen der NSGs, geschützten Biotope und 

FFH-Gebiete) ist für den Quadranten 1 des Messtischblattes 4617 des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) mit dem Vorkommen von 

planungsrelevanten Arten zu rechnen. Es handelt sich dabei um bis zu 9 Fledermaus- und 31 

Vogelarten. Das Plangebiet kann dabei Funktionen als Nahrungshabitat sowie Fortpflanzungs- 

und/oder Ruhestätte einnehmen (vgl. LANUV NRW 2019: www). Zur Feststellung der pla-

nungsrelevanten Arten ist von folgenden Lebensraumtypen ausgegangen worden: Laubwäl-

der mittlerer Standorte; Felsbiotope, Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken; 

Säume, Hochstaudenfluren; Sand- und Kalkmagerrasen; Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbra-

chen; Magerwiesen und -weiden; Gebäude; Fettwiesen und -weiden. 

Es sind die Lebensraumtypen der umliegenden Flächen mit einbezogen worden, da davon 

auszugehen ist, dass zum Teil planungsrelevante Arten dieser Bereiche, aufgrund der Nähe 

und ähnlichen Strukturen, auch die innerstädtischen Flächen innerhalb des Untersuchungsge-

bietes aufsuchen. Aufgrund der vorwiegend landwirtschaftlichen Nutzung ist regelmäßig mit 

nutzungsbedingten anthropogenen Störungen zu rechnen. Zusätzlich sind beide Teilbereiche 

von Bebauung getrennt und größtenteils umschlossen. Nur an der Teilflächen Kalvarienberg 

grenzt im Osten eine parkähnliche und mäßig frequentierte Gehölzstrukturen an. Eine Beein-

flussung der Zusammensetzung der Arten und deren Verhalten, beispielsweise durch akusti-

sche Störungen, Lichtimmissionen oder auch den angrenzenden Straßenverkehr, ist wahr-

scheinlich.  

 
Abbildung 20: Biotopstrukturen TF Kalvarienberg (STADT BRILON 2024) 
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Planungsrelevante Arten für Quadrant 1 im Messtischblatt 4617 Brilon    

  

Auflistung planungsrelevanter Arten in den nachfolgenden Lebensraumtypen   

Art Status 

Erhal-
tungs-
zustand 
in NRW 
(KON) 

Laub-wäl-
der mittle-
rer Stand-
orte 

Fels-bio-
tope 

Klein- 
gehölze, 
Alleen, 
Bäume, 
Gebüsche, 
Hecken 

Säume, 
Hoch 
stauden-
fluren 

Sand- 
und 
Kalk 
mager- 
rasen 

Gärten, 
Park- 
Anlagen 
Sied-
lungs-
brachen 

Mager 
wiesen 
und -
weiden 

Ge- 
bäude 

Fett 
wiesen 
und -
weiden 

Säugetiere   

Nordfledermaus N SŹ Na  Na   Na  FoRu  

Bechsteinfledermaus N Uŷ FoRu, Na (Ru) FoRu, Na (Na)  Na (Na) (Ru) (Na) 

Teichfledermaus N G (Na)  Na   (Na) (Na) FoRu! Na 

Wasserfledermaus N G Na  Na   Na (Na) FoRu (Na) 

Großes Mausohr N U Na  Na  (Na) (Na) Na FoRu! Na 

Kl. Bartfledermaus N G Na  Na (Na)  Na  FoRu!  

Fransenfledermaus N G Na (Ru) Na (Na)  (Na) (Na) FoRu (Na) 

Zwergfledermaus N G Na Ru Na   Na (Na) FoRu! (Na) 

Braunes Langohr N G FoRu, Na (Ru) FoRu, Na Na (Na) Na Na FoRu Na 

Vögel   
Habicht N/B G (FoRu)  (FoRu), Na  (Na) Na (Na)  (Na) 

Sperber N/B G (FoRu)  (FoRu), Na Na (Na) Na (Na)  (Na) 

Raufußkauz N/B S (FoRu)   (Na)   (Na)  (Na) 

Feldlerche  UŹ    FoRu FoRu  FoRu!  FoRu! 

Wiesenpieper N/B S (FoRu)   FoRu FoRu  FoRu  FoRu 

Baumpieper N/B UŹ (FoRu)  FoRu (FoRu) FoRu  (FoRu)   

Waldohreule N/B U Na  Na (Na)  Na (Na)  (Na) 

Uhu N/B G Na FoRu!  (Na)   (Na) (FoRu) (Na) 

Mäusebussard N/B G (FoRu)  (FoRu) (Na) (Na)  Na  Na 

Bluthänfling N/B U   FoRu Na  
(FoRu), 

(Na) Na   

Flussregenpfeifer N/B S      FoRu  FoRu  

Schwarzstorch N/B U (FoRu)         

Wachtel N/B U    FoRu!   (FoRu)  (FoRu) 

Mehlschwalbe N/B U  (FoRu)  (Na) (Na) Na (Na) FoRu! (Na) 

Kleinspecht N/B G Na  Na   Na (Na)  (Na) 

Schwarzspecht N/B G Na  (Na) Na   (Na)  (Na) 

Turmfalke N/B G  FoRu (FoRu) Na (Na) Na (Na) FoRu! Na 

Rauchschwalbe N/B UŹ   (Na) (Na) (Na) Na Na FoRu! Na 

Neuntöter N/B GŹ   FoRu! Na Na  Na  (Na) 

Raubwürger N/B S (FoRu)  FoRu Na Na  (Na)  (Na) 

Rotmilan N/B G (FoRu)  (FoRu) (Na)   Na  Na 

Feldsperling N/B U (Na)  (Na) Na  Na Na FoRu Na 

Gartenrotschwanz N/B U FoRu  FoRu (Na) (Na) FoRu (Na) FoRu (Na) 

Grauspecht N/B S Na   Na (Na)  (Na)  (Na) 

Waldschnepfe N/B U FoRu!  (FoRu)       

Girlitz N/B U    Na  
FoRu!, 

Na    

Turteltaube N/B S FoRu  FoRu (Na)  (Na) (Na)  (Na) 

Waldkauz N/B G Na  Na Na  Na (Na) FoRu! (Na) 

Star N/B U    Na Na Na Na FoRu Na 

Schleiereule N/B G   Na Na  Na Na FoRu! Na 

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten im Untersuchungsgebiet (LANUV NRW 2019: www) 
 

  

�^�š���š�µ�•�W���E���A���E�����Z�Á���]�•���������î�ì�ì�ì���À�}�Œ�Z���v�����v�V���E�l�����A���E�����Z�Á���]�•���c���Œ�µ�š�À�}�Œ�l�}�u�u���v�^��ab 2000 vorhanden   

Erhaltungszustand: G = günstig; U = ungünstig/unzureichend; S = ungünstig/schlecht; Ź = sich verschlechternd; ŷ = sich 
verbessernd 

  

Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte; Ru = Ruhestätte; Na = Nahrungshabitat; ( ) = potenzielles Vor-
kommen im Lebensraum; ! = Hauptvorkommen im Lebensraum 
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Abbildung 21: Geländebegehung TF Kalvarienberg und Burhagener Weg, Verortung der Fotostandorte 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Aufgrund der Art des Vorhabens (Änderung des FNP von Wohnbaufläche zu Flächen für die 

Landwirtschaft), kann für die im Plangebiet vorkommenden Arten eine vorhabenbedingte Be-

troffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes in den beiden Teilbereichen entsprechen 

diese dem aktuellen Zustand der Flächen und der Nutzung als landwirtschaftliche Flächen. 

Bei späteren Vorhaben sind die Belange des Artenschutzes, entsprechend den Bestimmungen 

des § 35 BauGB, vorhabenbezogen zu prüfen. Mit erheblichen negativen Auswirkungen auf 

das Schutzgut Tiere ist somit nicht zu rechnen. 

2.2 Schutzgut Pflanzen 

Bestandsaufnahme 

Aufgrund der Art des Vorhabens wurde von einer gesonderten, detaillierten Erfassung der 

floristischen Zusammensetzung der Arten im Plangebiet während der Vegetationsperiode ab-

gesehen.  

Für einige der südlichen Flächen des Teilbereiches Kalvarienberg fand im Juni 2019 eine Ve-

getationskundliche Untersuchung im Rahmen der verworfenen B-Plan Planung Nr. 140 ĂWest-

licher Kalvarienbergñ statt. Diese ergaben, dass es sich bei den Flªchen um Gr¿nland bis teil-

weise mesophiles Grünland handelt mit dominierenden Arten des Wirtschaftsgrünlands. Ma-

gerkeitszeiger fehlen oder kommen nur selten vor (vgl. WITTENBORG 2019). Es handelt sich 

demnach bei den Flächen nicht um ein Biotop nach §30 BNatSchG oder ein nach § 62 LG 

geschütztes Biotop. 

Auch die restlichen Flächen sind eher dem Wirtschaftsgrünland zuzuordnen und werden zum 

Teil landwirtschaftlich intensiv als Weide oder Mähweide genutzt. 

Gemäß dem Messtischblatt 4617 kommen in dem Plangebiet keine Planungsrelevanten Arten 

vor (vgl. LANUV NRW 2019: www). 
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Abbildung 22: Geländebegehung TF Kalvarienberg, Fotostandorte 1 und 2 - Blick vom Kalvarienberg (STADT BRI-
LON 2024) 

 
Abbildung 23: Geländebegehung TF Kalvarienberg, Fotostandorte 3 und 4 - Blick von Ackerstraße (STADT BRI-
LON 2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Geländebegehung Burhagener Weg, Fotostandorte 5 und 6 - Blick von Auf dem schönen Felde 
(STADT BRILON 2024) 
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Aufgrund der Art des Vorhabens (Änderung des FNP von Wohnbaufläche zu Flächen für die 

Landwirtschaft), kann für die im Plangebiet vorkommenden Arten eine vorhabenbedingte Be-

troffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes in den beiden Teilbereichen entsprechen 

diese dem aktuellen Zustand der Flächen und der Nutzung als landwirtschaftliche Flächen. 

Bei späteren Vorhaben sind die Belange des Artenschutzes, entsprechend den Bestimmungen 

des § 35 BauGB, vorhabenbezogen zu prüfen. 

Mit erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ist somit nicht zu rech-

nen, vielmehr kann aufgrund des Absehens von einer Nutzung als Wohnbaufläche, von einer 

Erhaltung des aktuellen Zustandes und einer, wenn auch nicht erheblichen, jedoch leicht po-

sitiven Auswirkung ausgegangen werden. 

2.3 Schutzgut Fläche 

Bestandsaufnahme 

Im Teilgebiet Burhagener Weg ist im südwestlichen Bereich ein Teil des Flurstücks 1908 (Ge-

markung Brilon Flur 45) von landwirtschaftlichen Gebäuden überbaut. Auf dem Flurstück 1084 

sowie 1484 befinden sich jeweils Hütten. 

Abbildung 25: Geländebegehung Burhagener Weg, Fotostandorte 7 und 8 - Blick von Burhagener Weg/Ackerstrasse 
(STADT BRILON 2024) 
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Abbildung 26: Geländebegehung Kalvarienberg, Bebauung in der Untersuchungsfläche (STADT BRILON 2024) 

Im Teilgebiet Kalvarienberg steht nur auf dem Flurstück 1269 mehrere zusammenhängende 

Schuppen. Ansonsten befindet sich nur noch im nordöstlichen Bereich ein Fußweg mit was-

sergebundener Wegedecke. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch das Vorhaben wird von einer Wohnbebauung angesehen. Die beiden Teilflächen sind 

zukünftig entsprechend den Bestimmungen des § 35 BauGB, vorhabenbezogen zu prüfen. 

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Die vorliegende 

Planung wirkt sich positiv auf das Schutzgut Fläche aus. 

2.4 Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme 

In dem Plangebiet stehen gemäß den Darstellungen der Bodenkarte von NRW Kolluvisole und 

Braunerden an. Angrenzend an das Teilgebiet Kalvarienberg schließen sich Ranker an. So-

wohl der Bergbau, als auch die landwirtschaftliche Nutzung, können die natürlichen Bodenver-

hältnisse teilweise beeinträchtigt haben. 




















